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Abschrift.

Prag, den 8. Juli 1940.

Beheim

F.S.

Geheim!

Mit G-Fernschreiber !

boyyerog.

An Seine Exzellenz

Herrn Reichsprotektor Freiherr v. Neurath,

Be r lin SW8,

1018.40.

Vosstrasse.

Exzellenz !

Primator Klapka ist schwerwiegendster hoch- und

landesverräterischer Umtriebe verdächtig. Einwandfrei

'e Zeugenaussagen liegen vör, die durch kriegsgericht-

liche Vernehmung heute erhörtet worden sind. Soforti-

ge Festnahme ist wegen Verdunkelungsgefahr notwendig.

Erlass richterlichen Haftbefehls steht unmittelbar

bevor.

Heil Hitler!

Ihr

gez. K.H. Frank

$\F6
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Entwürfe für Pressenotizen über die Verhaftung Klapkas.

Entwurf 1:

Dr. Klapka festgenommen. Prag, am 10.7.1940. Amtlich wird

mitgeteilt: Im Zuge von Ermittlungen gegen eine illegale

Gruppe, die zum Ausland landesverräterische Beziehungen unter-

hielt, wurde festgestellt, dass der bisherige Primator von

Prag, Dr. Klapka, von dieser staatsfeindlichen Tätigkeit

Kenntnis hatte und dieselbe seit geraumer Zeit aktiv unter-

stützt hat.

Diese Unterstützung der landesverräterischen Gruppe durch

Dr. Klapka erforderte seine sofortige Festnahme.

Die Handlungsweise Dr. Klapkas steht nicht nur in schärfstem

 C c  C C C 

sondern erweist darüberhinaus, dass er in verantwortungslo-

sester Weise gegeniee seinem eigenen Volk gehandelt hat.

Entwurf Nr. 2:

1

Dr. Klapka festgenommen. Prag , den 10.7.1940. Wegen landes-

verräterischer Betätigung wurde der bisherige Primator von

Prag, Dr. Klapka, festgenommen.

Die staatsfeindliche Tätigkeit Dr. Klapkas steht nicht nur

in schärfstem Widerspruch zu seinen Amtspflichten als Primator

von Prag, sondern erweist darüberhinaus, dass er in verant-

wortungslosester Weise gegenüber seinem eigenen Volk gehan-

delt hat.

Erläuterung:

Die beiden Entwürfe sind gemeinsam im Einvernehmen mit

Dr. Geschke von Kommissar Klements und mir abgefasst worden.

-Obersturmbannführer Böhme war mit den ersten beiden Ab-

sätzen des Entwurfes Nr. 1 nicht einverstanden, weil ihm

diese zu ausführlich erschienen. Dagegen war Obersturmbann-

führer Böhme mit dem Entwurf Nr. 2 vollinhaltlich einverstan-

den. Den Kommentar, der im letzten Absatz beider Entwürfe



enthalten ist, hält auch er für wesentlich und erwünscht,

dass damit bis zu einem gewissen Grade die Volkswut gegen

Klapka geschürt werde.

Meine persönliche Meinung ist, dass die 2. Meldung beim

tschechischen Leser leicht den Eindruck erwecken könnte,

als hätten politische Erwägungen zur Verhaftung Klapkas

geführt, während aus der 1. Meldung mittelbar hervorgeht,

dass mit bezeichnender deutscher Gründlichkeit alle Um-

stände untersucht wurden und die staatsfeindliche Tätig-

keit klar erwiesen war, ehe die Festnahme erfolgte.

gez. Wolfram von Wolmar.

Prag, den 10.7.1940.



Dr. Ottokar M a š e k

Senatspräsident des Obersten Verwaltungsgerichtes

Geboren am 11. Juni 1885 in Klattau

Wirkte ursprünglich beim Landesausschuss in Prag, dann

beim Ministerium des Innern und beim Unifizie-

rungsministerium, wirkt vom Jahre 1921 an beim

Obersten Verwaltungsgericht

Ausgezeichneter politischer Beamter und Kenner der

öffentlichen Verwaltung; literarisch tätig im

Gebiete des Verwaltungsrechtes

Hat sich politisch nicht engagiert.



Dr. Franz Š u p á ■ e k

Ministerialrat und Vorstand des Präsidiums der Obersten

Rechnungskontrollbehörde

Geboren am 25. Juni 1892 in Prag

Wirkte nach der Gerichtspraxis als Konzeptsbeamter bei

der ehen. Getreideanstalt in Prag, sodann bei

der Landesbehörde und dem Ernährungsministeri-

um, bei der Obersten Rechnungskontrollbehörde

wirkt er vom 22. Dézember 1923

Ist ein ausgezeichneter Verwaltungsbeamter und Kenner

der wirtschaftlichen, insbesondere der Budgetfragen

Hat sich poiztißch nicht engagiert.



Abschrift.

L

11. Juli 1940.

St.S. 432/40

Gegen Empfangsbescheinigung !

An Herrn

Ministerpräsidenten Eliáš,

Prag

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident 1

Unter Bezugnahme auf die Besprechung am 10.7.1940

setze ich Sie davon in Kenntnis, dass der ehemalige

Landesvizepräsident Dr. Alois Riha mit der kommissa-

rischen Wahrnehmung der Geschäfte des Primators der

Hauptstadt pe bis auf weiteres beauftragt werden

kann. Ich ersuche, das hiernach Erforderliche sofort

zu veranlassen.

Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung

gez. K.H. Frank
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Abschrift.

Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei

und des SD

Prag, den 11.Juli 1940.

Dringend, sofort vorlegen !

Geheim !

An den

Herrn Staatssekretär

-Gruppenführer K.H. Frank,

Prag.

Betr.: Dr. Klapka.

Anliegend überreiche ich Abschrift eines Berichtes

der Staatspolizeileitstelle Prag und den Entwurf

eines Fernsgbreibens an den Führer mit der Bitte

um Kenntnisnahme.

i.V.

gez. Böhme

j-Obersturmbannführer.



Abschrift.

Geheime Staatspolizei

Staatspolizeileitstelle Prag

Prag II, den 11. Juli 1940.

B.Nr. K 558 III g.

Geheim.

Bericht über die Gründe zur

Festnahme des Primators von

Prag Dr. Klapka.

Im Februar 1940 wurde in Budapest durch die ungarischen

Abwehrorgane der Protektoratsangehörige Milos Bondy

festgenommen, der von dort aus eine umfangreiche

Nachrichtentätigkeit zu Gunsten der tschechischen e

Emigration in Paris und des alliierten Nachrichten-

dienstes gegen das Reich, besonders im Protektorat,

ausübte. Seit diesen Zeitpunkt werden von der Staats-

polizeileitstelle Prag umfangreiche Ermittlungen

gegen die Mitarbeiter und Zuträger des Bondy durch-

geführt. Unt e etwa 80 bisher festgenommenen Per-

sonen befin sigh seit dem 25.5. 1940 auch der

tschechische Redjteur Josef Jost aus Prag, der sich

4

seit dem Einmarsch nachrichtendienstlich gegen das

Reich betätigte, in den verschiedensten Verratsfällen

in Erscheinung trat und nur unter grossen Schwierig-

keiten festgenommen werden konnte, da er sein Aussehen

vollkommen verändert hatte und sich falscher Ausweis-

papiere bediente. Seit dem 1. Juli 1940 ist Jost

bereit, ein umfassendes Geständnis über seine illegale

Tätigkeit abzulegen. Im Zuge dieses Geständnisses mach

te er am 3. Juli 1940 ausführliche Angaben über seine

Beziehungen zu Dr. Klapka, dem Primator von Prag.

Danach hat Jost Klapka um geldliche Unterstützung

in seiner illegalen Tätigkeit gebeten. Jost hat Klapka

genauestens über die Nachrichtentätigkeit seiner

Auftraggeber nach Jugoslawien, Rumänien und Ungarn

und seine eigene illegale Betätigung unterrichtet. Bei

seinen Besuchen bei Klapka hat er diesem selbst auch

Nachrichten, vor allem innerpolitischer Art, z.B.

über bevorstehende Festnahmen illegal tätiger tschechi

scher Persönlichkeiten, mitgeteilt. Jost hat nach

seinen eigenen Angaben von Klapka und in dessen



Auftrage auch von dem städtischen Beamten Kinkal Gelder

in Höhe von etwa 37 bis 47.ooo.- Kronen für seine

illegale Tätigkeit erhalten. Nachdem Jost seine Angaben

auch bei einer richterlichen Vernehmung durch den Unter-

suchungsführer z.b.V. beim Wehrmachtbevollmächtigten

aufrecht erhalten hatte, wurden der Primator Dr. Klapka

am 9.7.1940 und Kinkal am 10.7.1940 festgenommen.

Die Vernehmung Dr. Klapkas ist noch im Gange, Teilweise

hat Dr. Klapka bereits ein Geständnis abgelegt. So hat

er zugegeben, dass er persönlich, also ohne Berücksichti-

gung der von Kinkal geleisteten Zahlungen, Jost mit 5oood

Kronen aus Mitteln , die er zur freien Verfügung hatte,

(Repräsentationsgelder ?) in seiner illegalen Tätigkeit

unterstützt hat. Mit dem Abschluss der Vernehmungen ist

in den nächsten-tegen zu rechnen.

gez. Dr. Geschke.
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Abschrift.

Prag, den 11. Juli 1940.

FSx

An den

Führer,

Obersalzberg,

Berghof.

Mein Führer !

In Ergänzung meines heutigen telefonischen Berichtes

gestatte ich mir noch Folgendes mitzuteilen:

In Budapest wurde im Februar 1940 durch die ungari-

schen Abwehrorgane der Protektoratsangehörige Bondy

festgenommen, der besonders im Protektorat eine um-

fangreiche Nächrichtentätigkeit zu Gunsten der tsche-

chischen Emigration und des alliierten Nachrichten-

dienstes gegen das Reich ausübte. Eine der 80 darauf-

hin im Protektorat féstgenommenen Personen hat ge-

standen, von Dr. Klapka, den er über seine Tätigkeit

nach Jugoslawien, Rumänien und Ungarn und seine Auf-

traggeber genauest informiert hatte, etwa 4.7o0.- RM

zur Förderung seiner illegalen Arbeit erhalten zu

haben. Nun befahl ich Festnahme. Dr. Klapka hat in

einem Teilgeständnis zugegeben, RM 5.000.- aus

Mitteln, die er angeblich zur freien Verfügung hat-

te, zu diesem Zweck hergegeben zu haben. Dafür liess

sich Klapka aus diesem Kreis innerpolitische Nach-

richten, z.B. über - im Rahmen der grossen tschechi-

schen "Widerstandsbewegung"- bevorstehende Festnah-

men illegal tätiger tschechischer Persönlichkeiten

geben.

Heil mein Führer !

gez. K.H. Frank.
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Abschrift.

Prag, den 12. Juli 1940.

Betrifft: Verhaftung Dr. Klapkas.

Die Verhaftung des Primators der Stadt Prag, der laut Mel-

dung mit einer illegalen staatsfeindlichen Gruppe zum Aus-

land verräterische Beziehungen unterhalten hat, gibt Anlass

einiges aus seiner Vergangenheit aufzuzeigen.

Dr. Klapka war stets ein ergebener Anhänger der Politik

Beneschs und Mitglied seiner Partei (Tschechische Nat,Sozia-

listen). Er war auch einer der führenden Aktionäre des von

Benesch kontrollierten Melantrich-Verlages, der als reiner

Parteiverlag die Politik der tschechischen Nat.-sozialisti-

schen Partei mit seinen Zeitungen und Verlagswerken verfocht

und einen entscheidenden Einfluss auf die öffentliche Mei-

nung nahm, sowie zahllose antideutsche Publikationen ver-

legt hat. Nach den-shgang des früheren Primators Zenkl, -

gleichfalls ein gesc-Mann und vorm Einmarsch der deut-

Im Landesausschuss war Klapka lange Zeit Beisitzer und hatte

AE

hier das Theaterreferat inne. In dieser Funktion verstand

er es einen massgebenden Einfluss auf die Personalangele-

genheiten des Prager Tschech.Nat.Theaters zu gewinnen. Die-

sen Einfluss hat Klapka wiederholt in gemeiner Weise ausge-

nützt und missbracht. Den jungen Schuspielerinnen und Tän-

zerinnen, die ihm nicht zu Willen sein wollten, drohte er m

mit sofortiger Kündigung. Damals gab es wiederholt pein-

liche Szenen und Auftritte im National-Theater zwischen

Klapka und irgendeiner der Tänzerinnen. Bei einem solchen

Auftritt wurde Klapka einmal von einer Tänzerin, der

19jährigen Tochter eines Theaterangestellten mit dem Revol-

ver bedroht und angeschossen. Diese Beziehungen Klapkas zu

den weiblichen Kräften des tschechischen National-Theaters

waren allgemeines Stadtgespräch und können von vielen Augen-

zeugen auch heute noch bestätigt werden.

Als Primator bemühte sich Klapka bei der tschechischen Be-

völkerung, die seine Vergangenheit kannte, populär zu
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werden, indem er z.B. anlässlich eines Annenfestes in der

Markthalle mit den Marktweibern tanzte, doch blieben das

Einzelbemühungen, die seinen früheren Ruf nicht verbessern

konnten.

Die Meinung in der Bevölkerung über die Verhaftung Dr.

Klapkas ist geteilt; die einen verurteilen seine Handlungs-

weise und sind darüber erbittert, dass er seine Stellung als

Primator zu solchen Umtrieben benutzt hat, und folgern

weiter, dass er sein Amt hätte längst niederlegen müssen;

als Privatmann könne er tun was er will, als Primator habe

er sich jedoch seiner Pflicht gegenüber seinem Amte und dem

tschechischen Volk, das mit diesen Dingen nichts mehr zu tun

haben will, bewusst zu sein. Um die andere Meinung, als wäre

ihm Unrecht geschehen, von vornherein nicht gross werden zu

lassen, sollte der Fall Klapka, so erklären Tschechen,

öffentlich aufgerollt und verhandelt werden, denn so handle

kein seinem Volg veräntwortungsbewusster Tscheche.

S

Man erzählt sich ferner, dass Klapka nicht allein, sondern

zusaumen mit rund 30 Magistratsbeamten verhaftet wurde.

Dem hie und da aufgetaughten Gerücht, Dr. Klapka wäre nur

deshalb verhaftet worden, um den Posten mit einem Deutschen

besetzen zu können, ist durch die heute bereits bekanntge-

gebene Betreuung Dr. Rihaš nit den Amtsgeschäften der Haupt-

stadt Prag jeder Boden entzogen worden; die Bestellung wurde

mit Befriedigung von den Tschechen aufgenommen.

gez. K.H. Frank.
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Abschrift.

Prag, den 8. Juli 1940.

B.S.

Geheim!

Mit G-Fernschreiber I

An Seine Exzellenz

Herrn Reichsprotektor Freiherr v. Neurath,

BerllnSW8,

Vosstrasse.

ExzellenéA

Primator Kleöky ist sohwerwiegendster hoch- und

landesverräterischer Umtriebe verdächtig. Einwandfrei

e Zeugenaussagen liegen vor, die durch kriegsgericht-

liche Vernehmung heute erhirtet worden sind, Soforti-

ge Festnahme ist wegen Verdunkelungsgefahr notwendig.

Erlass richterlichen Haftbefehls steht unmittelbar

bevor.

He i l_Hit le FI

Ihr

gez. K.H. Frank
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Entwürfe für Pressenotizen über die Verhaftung Klapkas.

Entwurf 1:

Dr. Klapka festgenommen. Prag, am 10.7.1940. Amtlich wird

mitgeteilt: Im Zuge von Ermittlungen gegen eine illegale

Gruppe, die rum Ausland landesverräterische Beziehungen unter

hielt, wurde festgestellt, dass der bisherige Primator von

Prag, Dr. Klapka, von dieser staatsfeindlichen Tätigkeit

Kenntnis hatte und dieselbe seit geraumer Zeit aktiv unter-

stützt hat.

Diese Unterstützung der landesverräterischen Gruppe durch

Dr. Klapka erfcrderte seine sofortige Festnahme.

Die Handlungsweice Dr. Klapkes steht nicht nur in schärfstem

Widerspruch zu seinen Amtspflichten als Primator von Prag,

sondern erweist darüberhinaus, dass er in verantwortungslo-

sester Weise gegenüber seinem eigenen Volk gehandelt hat.

Entwurf Nr, 2:

Dr. Klapka festgenosmen. PrsS , den 10.7.1940, Wegen landes-

verräterischer Betätigung wurde der bisherige Primator von

oorm 

Die staatsfeindliche Tätigkeit Dr. Klapkas steht nicht nur

in schärfstem viderspruch zu seinen Amtspflichten als Primatol

von Prag, sondern erweist darüberhinaus, dass er in verant-

wortungslosester Weise gegenüber seinem eigenen Volk gehan-

delt hat.

Erläuterung:

Die beiden Entwürfe sind gemeinsam im Einvernehmen mit

Dr. Geschke von Kommissar Klements und mir abgefasst worden.

H-Obersturmbannführer Böhme war mit den ersten beiden Ab-

sätzen des Entwurfes Nr. 1 nicht einverstanden, weil ihm

diese zu ausführlich erschienen. Dagegen war Obersturmbann-

führer Böhme mit dem Entwurf Nr. 2 vollinhaltlich einverstan-

den. Den Koumentar, der im letzten Absatz beider Entwürfe
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enthalten ist, hält auch er für wesentlich und erwünscht,

dass damit bis zu einem gewissen Grade die Volkswut gegen

Klapka geschürt werde.

Meine persönliche Meinung ist, dass die 2. Heldung beim

tschechischen leser leicht den Eindruck erwecken könnte,

als hätten politische Erwägungen zur Verhaftung Klapkas

geführt, während aus der 1. Meldung mittelbar hervorgeht,

dass mit bezeichnender deutscher Gründlichkeit alle Um-

stände untersucht wurden und die staatsfeindliche Tätig-

keit klar erwiesen war, ehe die Festnahme erfolgte.

gez, Wolfram von Volmar.

Prag, den 10.7.1940.
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Dr. Ottokar M a š e k

Senatspräsident des Obersten Verwaltungsgerichtes

Geboren am 11. Juni 1885 in Klattau

Wirkte ursprünglich bein Landesausschuss in Prag, dann

beim Ministerium des Innern und beim Unifizie-

rungsministerium, wirkt vom Jahre 1921 an beim

Obersten Verwaltungsgericht

Ausgezeichncter politischer Beamter und Kenner der

öffentlichen Verwaltung; literarisch tätig im

Gebiete des Verwaltungsrechtes

Hat sich politisch nicht engagiert.

5
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Dr. Franz Š u p á ■ e k

Ministerialrat und Vorstand des Präsidiums der Obersten

Rechnungskontrollbehörde

Geboren am 25. Juni 1892 in Frag

Wirkte nach der Gerichtspraxis als Konzeptsbeamter bei

der ehem. Getreideanstalt in Prag, sodann bei

der Landesbehörde und dem Ernährungsministeri-

um, bei der Obersten Rechnungskontrollbehörde

wirkt er von 22. Dezember 1923

Ist ein ausgezeichneter Verwaltungsbeamter und Kenner

der wirtschaftlichen, insbesondere der Budgetfragen

Hat sich politisch nicht engagiert.
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Abschricu

11. Juli 1940.

8t.S. 432/40

daeq de

An Herrn

Ministerpräsidenten Eliáš,

P

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident I

Unter Bezugnahme auf die Besprechung am 10.7.1940

setze ich Sie davon in Kenntnis, dass der ehemalige

Landesvizepräsident Dr. Alois Riha mit der kommissa-

rischen Wahrnehmung der Geschäfte des Primators der

Hauptstadt Prag bis auf weiteres beauftragt werden

kann. Ich ersuche, das hiernach Erforderliche sofort

zu veranlassen.

Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung

gez. K.H. Frank
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Abschrift.

Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei

und des SD

Prag, den 11.Juli 1940.

Dringend, sofort vorlegen I

Geheim 1

An den

Herrn Staatssekretär

-Gruppenführer K.H. Frank,

PrBB

Betr.: Dr. Klapka.

Anliegend überreiche ich Abschrift eines Berichtes

der Staatspoltyeraaitstelle Prag und den Entwurf

eines Fernscpretves an den Führer mit der Bitte

60

um Kenntnisnäh

*A*T

gez. Böhme

y-Obersturmbannführer.



Abschrift.

T a

Staatspolizeileitstelle Prag

Prag II, den 11. Juli 1940.

B.Nr. K 558 III g.

Geheim

Bericht über die Gründe zur

Festnahme des Primators von

Prag Dr. Klapka.

Im Februar 1940 wurde in Budapest durch die ungarischen

Abwehrorgane der Protektoratsangehörige Milos Bondy

festgenommen, der von dort aus eine umfangreiche

Nachrichtentätigkeit zu Gunsten der tschechischen e

Emigration in Paris und des alliierten Nachrichten-

dienstes gegen das Reich, besonders im Protektorat,

ausübte. Seit diesen Zeitpunkt werden von der Staats-

polizeileitstelle Prag umfangreiche Ermittlungen

gegen die Mitarbeiter und Zuträger des Bondy durch-

gerührt. Unter den stwa 80 bisher festgenommenen Per-

sonen befindet sich deit dem 25.5. 1940 auch der

tschechische Redakteur Josef Jost aus Prag, der sich

seit dem Einmarsch nachrichtendienstlich gegen das

Reich betätigte, in den verschiedensten Verratsfällen

in Erscheinung trat und nur unter grossen Schwierig-

keiten festgenormen werden konnte, da er sein Aussehen

vollkommen verändert hatte und sich falscher Ausweis-

papiere bediente, Seit dem 1. Juli 1940 ist Jost

bereit, ein umfassendes Geständnis über seine illegale

Tätigkeit abzulegen. Im Zuge dieses Geständnisses mach

te er am 3. Juli 1940 ausführliche Angaben über seine

Beziehungen zu Dr. Klapka, dem Primator von Prag.

Danach hat Jost Klapka um geldliche Unterstützung

in seiner illegalen Tätigkeit gebeten. Jost hat Klapka

genauestens über die Nachrichtentätigkeit seiner

Auftraggeber nach Jugoslawien, Rumänien und Ungarn

und seine eigene illegale Betätigung unterrichtet. Bei

seinen Besuchen bei Klapka hat er diesen selbst auch

Nachrichten, vor allem innerpolitischer Art, z.B.

über bevorstehende Festnahmen illegal tätiger tschechi-

scher Persönlichkeiten, mitgeteilt. Jost hat nach

seinen eigenen Angaben von Klapka und in dessen
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Auftrage auch von dem stäidtischen Beamten Kinkal Gelder

in Höhe von etwa 37 bis 47.ooo,- Kronen für seine

illegale Tätigkeit erhalten. Nachdem Jost seine Angaben

auch bei einer richterlichen Vernehmung durch den Unter-

suchungsführer z.b.v. beim Wehrmachtbevollmächtigten

aufrecht erhalten hatte, vurden der Primator Dr, Klapka

am 9.7.1940 und Kinkal am 10.7.1940 festgenommen.

Die Vernehmung Dr. Klapkas ist noch im Gange. Teilweise

hat Dr. Klapka bereits ein Geständnis abgelegt. So hat

    d  ee d

gung der von Kinkal geleisteten Zahlungen, Jost mit Soooc

Kronen aus Mitteln , die er zur freien Verfügung hatte,

(Repräsentationsgelder ?) in seiner illegalen Tätigkeit

unterstützt hat. Kit dem Abechluss der Vernehmungen ist

in den nächsten Tagen zu rechnen.

gee. Dr. Geschke.



Abschrift.

Prag, den 11. Juli 1940.

BC

An den

Führer,

Obersalzberg

Berghof.

Mein Filhrer 1

In Ergänzung meines heutigen telefonischen Berichtes

gestatte ich mir noch Folgendes mitzuteilen:

In Budapest wurde im Februar 1940 durch die ungari-

schen Abwehrorgane der Protektoratsangehörige Bondy

festgenonmen, der besonders in Protektorat eine um-

fangrelche Nachrichtentätigkeit zu Gunsten der tsche-

chischen Räigration und des alliierten Nachrichten-

dienstes gegen das Reich ausübte. Eine der 80 darauf-

hin im Protektorat festgenommenen Personen hat ge-

standen, von Dr, Klapka, den er über seine Tätigkeit

nach Jugoslawien, Rumänien und Ungarn und seine Auf-

traggeber genauest inforaiert hatte, etwa 4.700.- RM

zur Förderung seiner illegalen Arbeit erhalten zu

haben. Nun befahl ich Festnahme. Dr. Klapka hat in

einem Teilgeständnis zugegeben, RM 5.000.- aus

Mitteln, die er angeblich zur freien Verfügung hat-

te, zu diesem Zweck hergegeben zu haben. Dafür liess

sich Klapka aus diesem Kreis innerpolitische Nach-

richten, z.B, Über - im Rahmen der grossen tschechi-

schen "Widerstandsbewegung"- bevorstehende Festnah-

men illegal tätiger tschechischer Persönlichkeiten

geben.

Heil mein Mührer !

gez. K.H. Frank.
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Abschrift.

Prag, den 12. Juli 1940.

Betrifft: Verhaftung Dr. Klapkas.

Die Verhaftung des Primators der Stadt Prag, der laut Mel-

dung mit einer illegalen staatafeindlichen Gruppe zum Aus-

land verriterische Beziehungen unterhalten hat, gibt Anlass

einiges aus seiner Vergangenheit aufzuzeigen.

Dr. Klapka war stets ein ergebener Anhänger der Politik

Beneschs und Mitglied seiner Partei (Tschechische Nat.Sozia-

listen). Er war auch einer der führenden Aktionäre des von

Beneech kontrollierten Melantrich-Verleges, der als reiner

Parteiverlag die Politik der tschechischen Nat,-sozialisti-

schen Partei mit seinen Zeitungen und Verlagswerken verfocht

und einen entscheidenden Einfluss auf die öffentliche Mei-

nung nahm, sowie zahllose antideutsche Publikationen ver-

legt hat. Nach dem Abgang des früheren Primators Zenkl, -

gleichfalls ein Benesch-Kann und vorm Binmarsch der deut-

schen Truppen geflüchtet -, sollte Klapka an dieser Stelle

die Kontinuität der Benesch-Politik im Rathaus weiterführen.

In Landesausschuss war Kapka lange Zeit Besitzer und hatte

hier das Theaterreferat inne, In dieser Funktion verstand

er es einen nassgebenden Einfluss auf die Personalangele-

genheiten des Prager Tschech.Nat.Theaters zu gewinnen. Die-

sen Einfluss hat Klapka wiederholt in gemeiner Weise ausge-

nützt und missbracht. Den jungen Schuspielerinnen und Tän-

zerinnen, die ihm nicht zu Willen sein wollten, drohte er m

mit sofortiger Kündigung. Damals gab es wiederholt pein-

liche Szenen und Auftritte im National-Theater zwischen

Klapka und irgendeiner der Tänzerinnen. Bei einem solchen

Auftritt wurde Klapka einmal von einer Pänzerin, der

19jährigen Tochter eines Theaterangestellten mit dem Revol-

ver bedroht und angeschossen. Diese Beziehungen Klapkas zu

den weiblichen Kräften des tschechischen National-Theaters

waren allgemeines Stadtgespräch und können von vielen Augen-

zeugen auch heute noch bestätigt werden.

Als Primator bemühte sich Klapka bei der tschechischen Be-

völkerung, die seine Vergangenheit kannte, populßr zu
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werden, indem er z.B. anllsslich eines Annenfestes in der

Markthalle mit den Narktweibern tanzte, doch blieben das

Einzelbemühungen, die seinen früheren Ruf nicht verbessern

konnten.

Die Keinung in der Bevölkerung über die Verhaftung Dr.

Klapkas ist geteilt; die einen verurteilen seine Handlungs-

weise und sind dariber erbittert, dass er seine Stellung als

Primator zu solchen Umtrieben benutzt hat, und folgern

weiter, dass er sein Ant hätte längst niederlegen müssen;

als Privetmann könne er tun was er will, als Primator habe

er sich edoch seiner Pflicht gegenüber seinem Amte und den

tschechischen Volk, das rit diesen Dingen nichts mehr zu tun

haben will, bewuset zu sein. Um die andere Heinung, als wäre

ihm Unrecht geschehen, von vornherein nicht gross werden zu

lassen, sollte der Fall Klapka, so erklären Tschechen,

öffentlich aufgerollt und verhandelt werden, denn so handle

kein seinem Volk verantwortungsbewusster Tscheche.

Man erzählt sich ferner, dass Klapka nicht allein, sondern

zusamnen mit rund 30 lagistratsbeanten verhaftet wurde.

Dem hie und da aufgetauchten Gerücht, Dr. Klapka wäre nur

deshalb verhaftet worden, um den Posten mit einem Deutschen

besetzen zu können, ist durch die heute bereits bekanntge-

gebene Betreuung Dr. Rihaš mit den Amtsgeschäften der Haupt-

stadt Prag jeder Boden entzogen worden; die Bestellung wurde

mit Befriedigung von den Tschechen aufgenommen.

gez. E.li. Frank.
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Abschrift.

Prag, den 8. Juli 1940.

Lobe

Gehoiml

Mit G-Fernschreiber I

eo  

Herrn Reichsprotektor Freiherr v. Heurath,

BerlinSR8

Vosstrasse.

Exnellenz I

Primator Klapka igt schwerwiegendster hoch- und

landesverriterißchèr Untriebe verdlchtig, Einwandfrei

a Zeugenaussagon liegen vor, die durch kriegsgericht-

liche Vernehmung heute erhärtet vorden sind, Soforti-

ge Pestn hne ist wegen Verdunkelungsgefahr notwendig.

Frlass richterlichen Hafébefehls steht unmittelbar

bevor.

Heil Hitler!

Ihr

gez. K.H. Frank
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Entwirfe für Fressenotisen über die Verhaftung Klapkas.

Entwurf 1:

Dr. Klapka festgenommen, Prag, am 10.7.1940. Amtlich wird

mitgeteilt: In Zuge von Epmittlungen gegen eine illegale

Gruppe, die zum Ausland landesverräterische Beziehungen unter

hielt, wurde festgestellt, dase der bisherige Primator von

Prag, Dr, Klspka, von dieser staatsfeindlichen Tütigkeit

Kenntnis hatte und dieselbe seit geraumer Zeit aktiv unter-

stütst hat.

Diese Unteretützung dor landesverräterischen Gruppe durch

Dr. Klapka erforderte seine sofortige Festnahme.

Die Handlungsweise Dr. Klapkas steht nicht nur in schärfstem

Widersprueh zu eeinen Amtspflichten als Primator von Frag,

sondern erweist darüberhinaue, dass er in verantwortungslo-

gester Feise gegenüber seinen eigenen Volk gehandelt hat.

Entwurf Nr. 2:

-

-    w  

verräterisaher Betätigung wurde der bisherige Primator von

Prag, Dr. Klapke, festgenorten.

Die staatsfeindliche Tätigkeit Dr. Klapkns steht nicht nur

 s  d  q d

von Prag, sondern erveist darüberhinaus, dass er in verant-

wortungslosester Wgise gogenüber seinem eigenen Volk gehan-

delt hat.

Erluuterungt

Die beiden Entwürfe sind gemeinsan in Einvernehmen mit

Dr. Geschke von Kommisear Klenents und mir abgefasst worden.

 re dee d  d  de

sätzen des Intwurfes lr. 1 nicht einverstanden, weil ihm

diese zu ausführlich erschienen. Dagegen war Obersturnbann-

den. Den Kommentar, der im letzten Absatz beider Entwürfe
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enthalten ist, hält auch er für wesentlich und erwünscht,

dass damit bis zu einem gewissen Crade die Volkswut gegen

Klapka geschürt werde.

Keine percönliche Keinung ist, dass die 2. Neldung beim

techechischen Leser leicht den Sindruck erwecken könnte,

als hätten politische Erwägungen zur Verhaftung Klapkas

geführt, während aus der 1. Meldung mittelbar hervorgeht,

dass mit bezeichnender deutscher Gründlichkeit alle Um-

stände untersucht wurden und die staatsfeindliche Tätig-

keit klar erwiesen war, ehe die Festnahme erfolgte.

gez. Folfran von Volmar,

Prag, den 10.7.1940,



Dr. Ottokar E a š e k

Senatspräsident des Obersten Verwaltungsgerichtes

Geboren am 11. Juni 1885 in Klattau

Wirkte ursorünglich beim Landesausschuss in Prag, dann

beim Ministerium des Innern und beim Unifizie-

rungaministeriup, wirkt vom Jahre 1921 an beim

Obereten Verwaltungsgericht

Ausgesoichneter politischor Beamter und Kenner der

öffentlichen Verwaltung; literarisch tätig im

Gebiete des Verwaltungsrechtes

Hat sich politisch nicht engagiert,
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Dr. Franz Š u pá ë e k

Ministerialrat und Vorstand des Präsidiums der Obersten

Cootaa

Geboren am 25. Juni 1892 in Prag

Wirkte nach der Gerichtspraxis als Konzeptsbeamter bei

der ehem, Getreideanstalt in Prag, sodann bei

der Landesbehörde und dom Ernährungsministeri-

um, bei der Obersten Rechnungskontrollbehörde

wirkt er vom 22. Dezember 1923

Ist ein ausgezeiçkneter Verwaltungsbeamter und Kenner

der wirtschaftlfehen, Änsbesondere der Budgetfragen

Hat sich politisch Hicht engagiert.



a8

Abschrift.

11. Juli 1940.

St.S. 432/40

Gegen Zmpfangsbescheinigung i

E

An Herrn

Ministerpräsidenten Eliáš,

PraB

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident I

Unter Bezugnahme auf die Bespreclung am 10.7.1940

setze ich Sie-davon in Kenntnis, dass der ehemalige

Landesvizepräsident Dr. Alois Riha mit der kommissa-

rischen Wahrnehmung der Geschäfte des Primators der

Hauptstadt Prag bis auf weiteres beauftragt werden

kann. Ich ersuche, das hiernach Erforderliche sofort

zu veranlassen.

Mit dem Ausdruck vorsüglicher Hochachtung

gez. K.l. Frank
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Ccteaa

Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei

und des SD

Frag, den 11.Juli 1940.

Dringend, sofort vorlegen !

Gehein 

An den

Heerrte ae

H-Gruppenführer K.H. Frank,

PRORA

Betr.: Dr. Klapka.

Anliegend überreiche ich Abschrift eines Berichtes

der Stantspolizeileitstelle Prag und den Entwurf

eines Fernscbreibens en den Führer mit der Bitte

um Kenntnisnahne.

L.V.

gez, Böhme

-Obersturmbannführer.
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Abschrift.

Geheime Staatspolizei

S ae

Prag II, den 11. Juli 1940.

B.NF. K 558 III G.

Gehein.

Beriaht über die Gründe zur

Festnahme des Primators von

Prag Dr. Klapka.

In Februar 1940 wurde in Budapest durch die ungarischen

Abwehrorgane der Protektoratsangehörige Milos Bondy

festgenonmen, der von dort aus eine umfangreiche

Nachrichtentätigkeit zu Gunsten der tschechischen e

Emigration in Paris und des alliierten Nachrichten-

dienstes gegen das Reich, besonders im Protektorat,

ausübte, Seit diesen Zeitpunkt werden von der Staats-

polizeileitstelle Prag uafangreiche Ermittlungen

gegen die Mitarbeiter und Zuträger des Bondy durch-

geführt. Unter don etwa 30 bisher festgenommenen Per-

sonen befindet sich seit dem 25.5, 1940 auch der

tschechische Redakteur Josef Jost aun Prag, der sich

seit dem Einmarach nachrichtendienstlich gegen das

Reich betätigte, in den verschiedeneten Verratsfällen

in Ersaheimung trat uad mur unter grossen Schwierig-

keiten festgenormen verden konnte, da er sein Aussehen

vollkommen verändert hatte und sich falscher Ausweis-

papiere bediente. Seit den 1. Juli 1940 ist Jost

bereit, ein uefsssendes Geständnis lber seine illegale

Tätigkeit abzulegen. Im Zuge dieses Geständnisses mach-

te er am 3. Juli 1940 ausführliche Angaben über seine

Beziehungen zu Dr. Klapka, dem Primator von Prag.

Danach hat Jost Klapka um geldliche Unterstützung

in seiner illogalon Tatigkeit gebeten. Jost hat Klapka

S d 

Auftraggeber nach Jugoslawien, Rumänien und Ungarn

und seine eigene illegale Betätigung unterriohtet, Bei

seinen Besuchen bei Klapka hat er diesem selbst auch

Nachrichten, vor allem innerpolitischer Art, z.B.

über bevorstehende Festnahmen illegal tätiger tschechi-

scher Persönlichkeiten, mitgeteilt. Jost hat nach

seinen eigenen Angaben von Klapka und in dessen
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Auftrage auch von den stäidtischen Beamten Kinkal Gelder

in Höhe von etwa 37 bis 47.ooo,- Kronen für seine

illegale Tätigkeit erhalten. Nachdem Jost seine Angaben

auch bei einer richterlichen Vernehmung durch den Unter-

 d  d

aufrecht erhalten hatte, wurden der Primator Dr. Klapka

am 9.7.1940 und Kinkal am 10.7.1940 festgenommen.

Die Vernehmung Dr. Klapkas ist noch im Gange. Teilweise

hat Dr. Klapka bereits ein Geständnis abgelegt. So hat

er zugegeben, dass er persönlich, also ohne Berüeksichti-

gung der von Kinksl geleisteten Zahlungen, Jost mit Soood

Kronen aus Mitteln , die er zur freien Verfügung hatte,

(Reprisentationsgelder ?) in seiner illegalen Tätigkeit

unterstützt hat. Mit dem Abechluse der Vernehmungen ist

in den nlchetan Tagen su rechnen.

gez. Dr. Geschke.



Abschrift.

Prag, den 11. Juli 1940.

g4

An den

Fuhrer,

Oborsalzberg

Berghof.

Mein Mihrer !

In Erginzung neines heutigen telefonischen Berichtes

gestatte ich sir noch Folgendes mitzuteilen:

In Budapest wurde in Februar 1940 durch die ungari-

schen Abwehrorgane der Frotektoratsangehörige Bondy

festgenormen, der besonders im Protektorat eine un-

fangreiche Kacheichtentäitigkeit zu Gunsten der tsche-

chischen Emigration und des alliierten Nachrichten-

dienstes gegen dás Reich ausübte, Bine der 80 darauf-

hin im Protektorat festgenonmonen Personen hat ge-

standen, von Dr, Klapka, den er Über seine Pätigkeit

nach Jugoslawien, Rumünien und Ungarn und seine Auf-

traggeber genavest informiert hatte, etwa 4.700,- RM

zur Förderung seiner illegalen Arbeit erhalten zu

haben. Nun befahl ich Festnahme. Dr. Klapka hat in

einem Teilgeatändnis zugegeben, RM 5.00o, - aus

Mitteln, die er angeblich zur freien Verfügung hat-

te, zu diesem Zweck hergegeben zu haben. Dafür liess

sich Klapka auo diesem Kreie innerpolitische Nach-

richten, z.B, über - im Rahmen der grossen tschechi-

schen "giderstandsbewegung"- bevorstehonde Festnah-

men illegal tätiger tschechischer Persönlichkeiten

geben.

Heil mein Pührer !

gez. K.H. Frank.



S

Abachrift.

Prag, den 12. Juli 1940.

Betrifft: Verhaftung Dr. Klapkas.

Die Verhaftung des Primators der Stadt Frag, der laut Mel-

dung mit einer illegalen staatsfeindlichen Gruppe zum Aus-

land verriterische Beziehungen unterhalten hat, gibt Anlass

einiges aue aeiner Vergangenheit aufzuzeigen.

Dr. Klapka var stets ein ergebener Anhänger der Politik

Beneschs und Mitglied seiner Partei (Tschechische Nat.Sozia-

listen). Er war auch einer der führenden Aktionäre des von

Beneech kontrollierten Kelantrich-Verlages, der als reiner

Parteiverlag die Folitik der tschechischen Nat,-sozialisti-

schen Partei mit seinen Zeitungen und Verlagewerken verfocht

und einen entscheidenden Einfluss auf die dffentliche Mei-

nung nahm, sowia zahllose antideutsche Publikationen ver-

legt hat, Kach dem Abgang des früheren Frimatore Zenkl, -

gleichfalls ein Benesglenn und vorm Zinmarsch der deut-

sollte Klapka an dieser Stelle

die Kontimuitlit der

   -

Im Landesausschuss war Klapka lange Zeit Besitzer und hatte

hier das Thenterreferat inne. In dieser Funktion verstand

er es einen massgobenden Einfluss auf die Personalangele-

genhoiten des Irager Tschech.Nat,Theaters zu gewinnen. Die-

sen Einfluss hat Klapka wiederholt in gemeiner Weise ausge-

nützt und missbracht. Den jungen Schuspielerinnen und Tän-

zerinnen, die ihm nicht zu sillen sein wollten, drohte er m

mit sofortiger Kündigung. Damals gab es wiederholt pein-

liche Szenen und Auftritte im National-Theater zwischen

Klapka und irgendeiner der Tünzerinnen. Bei einem solchen

Auftritt wurde Klapka einmal von einer Tänzerin, der

19jährigen Tochter eines Theaterangestellten mit dem Revol-

ver bedroht und angeschossen. Diese Beziehungen Klapkas zu

den weiblichen Kräften des tschechischen National-Theaters

waren allgomeines Stadtgespräch und können von vielen Augen-

zeugen auch heute noch bestätigt werden.

Als Frimator bemühte sich Klapka bei der tschechischen Be-

völkerung, die seine Vergangonheit kannte, populir zu
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werden, indem er z.B. anllsslich eines Annenfestes in der

Markthalle mit den Marktweibern tanzte, doch blieben das

Einzelbemühungen, die seinen früheren Ruf nicht verbessern

konnten.

Die Keinung in der Bevölkerung über die Verhaftung Dr.

Klapkas iet geteilt; die einen verurtellen seine Randlungs-

weise und sind darüber erbittert, dass er seine Stellung ale

Primator zu solchen Untrleben benutzt hat, und folgern

weiter, dass er sein Amt hätte längst niederlegen missen;

als Privatmann könne er tun was er will, als Frimator habe

er sich jedoch seiner Prlicht gegenüber seinem Amte und dem

tachechischen Volk, das it diesen Dingen nichts mehr zu tun

haben will, bowusst zu sein, Um die andere ßeinung, als wire

ihm Unrecht geschehen, von vornherein nicht gross werden zu

lassen, sollte dogll Klapka, so erklären Techechen,

dffentlich aufgerogt, und verhnndelt werden, denn so handle

kein seinem Volk venitwortungsbewuester Techeche.

:

Man erzäthlt sich ferner, dess Klapka nicht allein, sondern

zusavmen zit rund 3o kágietratsbeanten verhaftet wurde.

Den hie und dn sufgetauchten Gerücht, Dr. Klapka wäre nur

deshalb verheftet worden, um den Posten mit einem Deutschen

besetzen zu können, lat durch die heute bereits bekanntge-

gebene Botrewung Dr. Rihaß mit den Amtsgeschüften der Raupt-

stadt Frog jeder Boden entzogen worden; die Bestellung wurde

mit Befriedigung von den Techechen aufgenommen.

ges. k.l. Frank.
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Empfangsbestätigung.

-

-

==

-

Hiermit wird der Erhalt des Briefes an nerrn Primator

Klapka vom 17.Juni 194o - Zeichen St.S. 385/4o be-

stätigt.

Prag, den 17.Juni -194o.

quhateV

T

(Unterschrift).

9 f\$
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Büro des Staats■ekretärs

Prag, am 20.Juni 1940.

beim Reichsptotektor

in Böhmen uas mähren.

Eing.: 22.JUM11940

Herrn

Staatssekretär, Ss-Gruppenführer

Tgb. Mr

Karl Hermann F r a n k ,

DER PRIMATOR STELIVERTRETE

DER HAUPTSTADT PRAG

P r a g IV., Czerninpalais.

G.Z.1497/40.

9/22

Sehr geschätzter Herr Staatssekretär!

Ich glaube Ihnen den Eindruck nicht vor-

enthalten zu sollen, den Ihre Mahnung von Montag auf

Klapka gemacht hat. Sowohl gestern wir heute erzählte

er mir mit voll lachendem Gesicht, dass Sie ihm das

KZ angedroht hätten.Er scheint der Ansicht zu sein, dass

derlei keineswegs ernst gemeint sei. Erzählte er mir

doch erst heute, dass sie beide , als Sie ihm vor ca.

14 Tügen knapp vor der Frankfurter Reise wegen der

a

Rosenbergrede den Kopf gewaschen haben, in aller Freund-

schaft geschieden seien, dass Sie nun aber diesen Mon-

tag ihn geradezu mit einem Donnerwetter überfallen

hätten, sodass er schon befürchtet habe, dasß Telefon

werde flöten gehen. Er werde demnächst, so setze er

witzelnd fort, bei solchen Gelegenheiten seinen echten

ständigen Stellvertreter mit hinzu ziehen, damit dieser

auch sein Teil abbekomme. Des weiteren erzählte er

neuerdings laut auflachend, dass er seit Dienstag

bereits dreimal aus der Präsidentenkanzlei in Sachen

Sofer or paf fols
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der Neubeschriftungen aufgerufen worden sei. Die Androhung

des KZ gab ihm immer neuen Stoff zur Heiterkeit. So er-

innerte er in diesem Zusammenhang an das Verhalten des

Prager Primators Groš während des Weltkrieges, als ihm

angedroht worden sei, dass er eingesperrt werde. Daraufhin

soll er seelenruhig geantwortet haben, dass er für diese

Aufgabe einen Stellvertreter habe. Schliesslich stellte

Klapka fest, dass bis zu dem von Ihnen gesetzten Termin

vielleicht doch 90 % der Strassennamen umbeschriftet sein

würden, sodass sich seine KZ-Strafe schliesslich doch

auf ein Zehntel verringern würde. Es ist dies nur ein

kleines Stimmungsbildchen aus der Rathausatmosphäre, für

das ich,wie ich glaube, Ihr Interesse voraussetzen darf.

H e i l H i t l e r !

-

Ihr sehr ergebener

/Prof.Pfitzner
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Prag, den 2l. Juni 194o.

1.)

Vermerk.

Der Tagesbericht Nr. 139/4o des SD-Leitabschnitts

Prag vom 19.6.l94o bringt auf der Seite 2 folgende

Meldung: "Bei der von der tschechischen Polizei

durchgerührten Kontrolle der Beflaggung in Prag III

wurde festgestellt, dass fast sämtliche Gebäude der

Prager Stadtgemeinde nicht geflaggt haben. Angeblich

konnten die Flaggen aus Stoffmangel nicht geliefert

werden."

2.)

Dem Herrn Staatssekretär

weisungsgemäss zum Vortrag bei dem Herrn Reichspro-

tektor vorgelegt.

→.
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Ra l

Prag, den 21. Juni 1940, /Abends/

PRIMÁTOR

WLSIN OHJNANTH

PRAHY.

Hochverehrter Herr Staatssekretür !

Leaugnehmend auf Ihre Zuschrift vom l7.Juni l940 Nr.

St.S. 385/40, in welcher Sie die Umbenehnung aller Strassen

Pregs nech den gegebenen Weiaungen binnen 4 Tagen angeordnet

haben und Ihnen auseerdem über die Durchfthrung bis Freitag,

den 21, Juni l940 abends Bericht zu erstatten ist, erlaube

ich mir mitzuteilen, dass die angeordnete Umbenennung in der

festgesetzten Frist durchgeführt worden ist.

Ihre Anordnung konntg au in der Weise durchgeführt wer-

den, dass vor Lieferung psfegultigen Emailschilder durch

.

die deutsehe Firma Sfinx in Brinm, die bisherigen Strassen-

tefeln mit Pepierstreifen, welche mit den neuen Strassenbe-

neanungen bedruckt sind, überklebt wurden. Aber auch in dieser

Hinsicht traten fast unüberwindliche, technische Sehwierig-

keiten auf und es schien fast, als ob sie nicht bewältigt

werden könnten, da selbst die deutschen Drnckereien Prage

über die erforderlichen Typen und Grössen von Buchstaben nicht

verfügten. lur dem Umatand, dass der deutsche Druck in Frak-

turschrift durchgeführt und die Ausführung such Druckereien

in Brünn und Reichenberg übertragen wurde und dass ein Teil

der Besehilderung handschriftlich durchgefthrt wurde, ist

es zu verdanken, dase die Papierstreifen rechtzeitig fertig-

gestellt werden konnten. Ausserdem musste die erferderliche

Anzahl von Gemeindeangestellten für das rechtzeitige Ueber-

kleben der alten Sohilder zur Verfiigung gestellt werden.

B.W.
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Die Umbenennung wurde genau nach dem mir von Ihrem Amte

zugestellten Verzeichnis durchgeführt. Dabei erlaube ich mir

zu bemerken, dase ich bicher das nachtrügliche Verzeichnis

bezüglich einiger bedeutungsloser Gassen in der Vorstedt, de-

ren bisherige tschechische Benemungpolitisch einwandfrei ist,

noch nicht erhelten habe. Dieses Verzeichnis habe ich dem Ante

des Reicheprotektors am 30.April 1940 übermittelt. Die Umbe-

nennung dieser restlichen bedeutungslosen Strsssen wird binnen

48 Stunden nach Zustellung der deutschen lamen durch Ihr Amt,

vorgenonmen werden.

Ich bitte Sie, die Befolgung Ihrer Anordnung zur Kenntnis

nehmen zu wollen.

Kit dem Ausdruck vorzü lichater Hochachtung gezeichnet

 Nha

An den Herrn

Steatssekretir I.H. F r a n k,

Prag

Czeminpalais.
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25. Juni 1940.

St.8. 399/385/40.

1 .

An Herrn

Primator Dr. K 1 a p k a,

25. VI. 1940

Prag.

 s

(.S

Ihre Vollzugsmeldung vom 21.6.194o, betreffend die

provisorische Durchführung der Umbenennung von Prager

Strassen, habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen.

Ich nehme als selbstverständlich an, dass nunmehr die

definitive Umbenennung aller Strassen Prags mit dem

geeigneten Material in Kürze erfolgt. Mit der Durch-

führung meiner Anweisung innerhalb von 4 Tagen wurde der

Beweis geliefert, dass bei gutem Willen und ohne Sabo-

tageabsichten trotz technischer Schwierigkeiten deut-

schen Lünschen entsprochen werden kann.

VES2R

Bei dieser Gelegenheit ersuche ich Sie, der Sprachenver-

ordnung des Reichsprotektors entsprechend sich als Pri-

mator der Hauptstadt des Protektorates ein Briefpapier

zu beschaffen, das in dem Briefkopf an erster Stelle

die deutsche Bezeichnung trägt.

Ausserdem erteile ich Ihnen wegen Ihrer Äusserung



4/a
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die Sie nach Kenntnisnahme meines Telefongespräches

und nach Erhalt meines Schreibens vom 17.6.194o -

Zeichen St.S. 385/4o gemacht haben, eine scharfe

polizeiliche Verwarnung.

Hei1 Hitl/er!

oter IV as

i-Gruppenführer.

2.)

Zum. Vorgang.

05455
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5. Juli 1940.

St.S.429/399/385/40.

An Herrn

Primator-Stellvertreter Prof. Pfitzner,

Prag.

Sehr geehrter Herr Professor !

Ihr Schreiben vom 2o.b.l94o - Zeichen G.Z.

1497/4o mit der Mitteilung des Herrn Klapka habe

ich erhalten und zur Kenntnis genomnen. Herrn Klapka

habe ich scharf polizeilich verwarnt. Als selbstver-

ständlich nehme ich an, dass auch Sie ihm sofort

nach seiner Aeusserung Ihnen gegenüber die entspre-

chende scharfe Belehrung erteilt haben.

9

Heil Hitler!

2.)

Z.d.A.
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17. Juni 1940.

St.s. 385/40.

17. VI. 1940

1. An Herrn

Primator K 1 a p k a,

Prag.

Rathaus.

Bezugnehmend auf mein soeben mit Ihnen geführtes

Telefongespräch teile ich Ihnen im Auftrag Seiner

Exzellenz des Herrn Reichsprotektors mit, dass das

Hinauszögern der längst fälligen Umbenennung der Pra-

ger Strassennamen auf Grund der Sprachenverordnung

hieramts ausserordentlich unangenehm auffällt. Ich

weise Sie daher an, dass nunmehr innerhalb von vier

Tagen die Umbenennung der Prager Strassen auf Grund

der Ihnen vorliegenden Anweisungen vorzunehmen ist

und ersuche Sie, mir am Freitag, den 21.Juni 194o,

abends, Vollzugsmeldung zu erstatten. Ich mache Sie

persönlich für die lückenlose Durchführung dieser

Aktion verantwortlich.

2. Wv=am 21.6.194o bei mir.

$\Fr$

Primeter hr. D lipkun
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Prag, den 3o.Oktober 1939.

Dem Herrn Staatssekretär

vorgelegt.

In der Auslandspresse wird eine Meldung über die

angebliche Verhaftung des Primators der Stadt Prag

verbreitet. Pg. v. G r e g o r y regt an, die in

Aussicht genommene Besichtigung der Verwaltung der

Stadt Prag und ihrer Betriebe bereits in Kürze statt-

finden zu lassen, damit auf dem Wege über die Veröf-

fentlichung dieser Nachricht der Auslandspresse

auch das Dementi in Bezug auf die angebliche Verhaf+

tung des Primators zugeleitet werden könne. Die An-

regung von Pg. v. Gregory deckt sich mit einem Wunsch

des Primator-Stellvertreters, den dieser mir am 28.lo.

1939 fernmündlich durchgegeben hat.

Prag, den 23. Jänner 194o.

l.)

V_@rm e_r_k=

Der Besuch des Herrn Staatssekretärs bei der

Verwaltung der Stadt Prag hat stattgefunden. Es steht

noch die Besichtigung der Betriebe der Stadt Prag aus.

Im Hinblick auf die Fussverletzung, die sich der Herr

F/1s

Staatssekretär zugezogen hat, wird diese Besichtigung

voraussichtlich erst Anfang April l94o erfolgen können.

Daher

irF6

2.)

Wvl. am 1.4.194o bei dem Unterzeichner.

Ee

yi.
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Prag, den 26. Juli 1940.

1.) Vermerk.

Mit einer Besichtigung der Betriebe der Stadt

Prag durch den Herrn Staatssekretär ist der-

zeit nicht zu rechnen. Daher

2.) z.d.A.

05452

$\Fr



Abschrift
Der Reichsprotekter
Prag,den 8.Dezember 1941
in Böhmen und Mähren
I1a-1000
An das
Ministerium des Innern
in PIag..
Betrifft: Behandlung von ehem,Angehörigen Südslawiens
In der letzten Zeit sind die Behörden des Protektorats aus
formellen Anlässen gegen nunmehrige kroatische ( früher
südslawische ) Staatsangehörige eingeschritten.So wurden
Neuanträge auf Ausstellung von Gewerbescheinen zurückgegeben
mit dem Verlangen,den Nachweis der formellen Reziprozität
zwisohen dem Protektorat und dem Königreich Kroatien zu er -
bringen.
Ich bitte, solange eine Regelung mit den Staaten auf dem Ge-
biet des ehem,Südslawiens nicht getroffen ist,grundsitzlich
kroatische ( ehem,südslawische ) Staatsangehörige ohne Aner-
kennung einer rechtlichen Verpflichtung zunichst noch nach
dem zwischenstaatlichen Recht zu beurteilen,das beim Zerfall
Südslawiens galt, Soweit die deutsche oder italienische Staats-
c
angehörigkeit des betreffenden südslawischen Staatsangehörigen
schon feststeht, ist der Antragsteller jedoch entsprechend
zu behandeln.
14/+2.47
Im Auftrage :
gez. Dr.Fuchs
An :
a)
die Abteilungen I - IV und Zentralverwaltung
b) sümtliche Gruppen
c) die Dienststelle für das Land Mähren
d) die Oberlandräte
nachrichtlich :
a) das Büro des Stellvertr.Reichsprotektors
E das Büro des Staatssekretirs
g) das Büro des Unterstaatssekretärs
h) den.Befehlshaber der Ordnungspolizei
i) den Befehlshaber der Sicherheitspolizei
k) die Parteiverbindungsstelle
1) den Vertreter des Auswärtigen Amts,Prag
Abschrift übersende ich mit der Bitte um gefl.Beachtung,Das
Auswärtige Amt hat dieser Regelung zugestimnt.
Im Auftrage :
Beglaubigt 
HS
IVF4I
gez. Dr. Fuchs
tik
Registrator
NA



Der Chef der Sicherheitspolizei

Berlin, den 29.November 1941.

und des SD.

IV D - 65/41 (ausl.Arb.)

Schnellbrief!

An

Duco das Saaisfekretärs

be  Reo: protektoc

alle Staatspolizeileit- und

in Bohmen und Mähren.

Staatspolizeistellen

Eing.: 10.DEZ.1941

NEI0OLAC0L

Kriminalpolizei -. leit - stellen. Nr.:

TOT

SD - Leit - Abschnitte

Nachrichtlich

dem Reichssicherheitshauptamt

-Vetteiler C -

den Höheren 4 - und Polizeiführern

Inspekteuren der Sicherheitspolizei und des SD

Befehlshabern der Sicherheitspolizei und des SD

in Prag, Straßburg, Metz.

Betrifft:

Sicherheitspolizeiliche Behandlung der im Reich

eingesetzten italienischen Arbeitskräfte.

Vorgang:

Erlaß vom 19.11.194i - IV D - 65/41 (ausl.Arb.)

Infolge technischen Fehlers ist der Wortlaut des

vorgenannten Erlasses vom l9.ll.l94l in den übersandten Exem-

plaren nicht vellständig wiedergegeben. Ich bitte daher, den

übersandten Exemplaren des Erlasses die Seiten 4 uhd 5 zu

entnehmen, diese zu vernichten und an deren Stelle die in

der Anlage beigefügten Seiten 4, 5 und 6 einzusetzen.

Im Auftrage:

X

gez, B a a t z.

5.d.d

/- 7./is.47

Geheime

TEYAMD

Kantleiahgestellte

Staatsp

$\r$
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worden sind (etwa niedrigerer Lohn, Beschäftigung eines

Facharbeiters mit Erdarbeiten), oder die allgemeinen Ar-

heitsbedingungen Anlaß zur berechtigten Klage geben.

Hierzu ist ebenfalls in der Meldung Stellung zu neh-

men.

6. Italienische Arbeitskräfte, die sich nach Ablauf

ihres Vertrages weigern, den Vertrag zu verlängern oder

einen neuen Arbeitsvertrag abzuschließen, sind nicht ver-

tragsbrüchig. Mit sicherheitspolizeilichen Maßnahmen darf

daher wegen dieser Weigerung nicht gegen italienische Ar-

beiter eingeschritten werden.

Die für den Arbeitseinsatz zuständigen Dienststellen

sind gehalten, die sofortige Rückführung der Italiener,

die nach Ablauf ihres Vertrages nach Italien zurückzukehren

wünschen, zu veranlassen.

7. Bei pofitischen Verfehlungen, Sabotage- und Spiona-

gefällen sind wie bisher die jo naoh der Sachlage erforder-

lichen Maßnahmen im Rahmen der allgemeinen hierfür gelten-

den Bestimmungen zu treffen.

8. Kriminelle Verfehlungen ( z.B. Diebatahl, Unter

schlagung, Totschlag, Körperverletzung) sind wie bishe &m

üblichen kriminalpolizeilichen Ermittlungsverfahren zu er-

rtern, gegebenenfalls der Staatsanwaltschaft zur Einleitung

gerichtlicher Bestrafung abzugeben.

9. Die Staatspolizei - leit - stellen richten die un-

ter Ziffer 3 vorgesehenen fernschriftlichen Meldungen an das

Referat IV D 3 .

Unbeschadet der sonstigen Pflicht zur Berichterstattung
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sind diejenigen Festnahmen sofort dem Referat Iv D 3

- nach Möglichkeit durch Fernschreiber - zu melden, die

die Staatspolizeistellen in Fällen gemäß Ziffer 7, die

Kriminalpclizei - leit - stellen in Fällen gemäß Ziffer 8

veranlassen.

Fälle, die eine grundsätzliche cder politische Bedeu-

tung gewinnen können, sind nicht dem Referat IV D 3 zu mel-

den, sondern an IV D (ausl,Arb.) - z.Hd.i-Stubaf.Reg.Rat

Baatz - zu richten.

Schließlich ist bis zum 20.l.l942 ein Bericht über die

gemäß Ziffer 2 ven den Staatspolizei - leit - stellen gegen

Italiener getroffenen Maßnahmen zu erstatten. Dieser Bericht

muß enthalten:

Zahl der bei den Staatspolizeistellen anfal-

lenden Vorgänge,

wieviel davon chne und wieviel mit staatspoli-

zeilichen Maßnahmen erledigt wcrden sind und

ziffernmäßige Darstellung der Art der Verfeh-

lungen.

Darüber hinaus kann der Bericht zu einem Erfahrungs-

bericht ausgebaut werden.

Abschließend betone ich ausdrücklich,daß, selbst

wenn im Einzelfall Schwierigkeiten auftreten sollten, keine

Über diesen Erlaß hinausgehende Maßnahme ohne meine vorherige

Zustimmung getr ffen werden darf.
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Zusatz für Stapo Innsbruck und Klagenfurt:

Für die Verwendung der Auffanglager in Innsbruck

und Villach ergeht besondere Weisung.

gez. H e y d r,

Beglaubigt:

(O70M

stakafizleiangestellta



Abschrift

l

DER REICHSMINISTER DES INNERN

II 5412/41

Berlin, den lo. November 1941

NW 7, Unter den Linden 72

6845

An

b

die Reichsstatthalter in den Reichsgauen

(Landesregierungen ohne Preussen)

.cc.d

die Vorstände der unmittelbar nachgeordneten

1o 2/=2.47.

Reichs- und Preussischen Behörden,

die Oberpräsidenten,

die Oberpräsidenten (Verwaltung der

Provinzial- und Bezirksverbände),

den Stadtpräsidenten der Reichshauptstadt Berlin,

die Regierungspräsidenten (auch der ausserpreussischen Länder)

den Präsidenten des Preußischen Oberverwaltungsgerichts,

den Polizeipräsidenten in Berlin,

den Präsidenten der Preuß. Bau- und Finanzdirektion,

den Oberbürgermeister der Reichshauptstadt Berlin.

Betrifft: Abordnung und Versetzung polnisch versippter Be-

amter, Angestellter und Arbeiter des öffentlichen

Dienstes in die Ostgebiete.

Durch Runderlass vom 7. Juni 1941 - II 6391/4o-6845) -

habe ich angeordnet, dass von Beamten, Angestellten und Ar-

beitern des öffentlichen Dienstes, die sich um eine Abordnung

oder Versetzung in die eingegliederten Ostgebiete bewerben oder

deren Versetzung dorthin in Aussicht genommen ist, eine Er-

klärung über eine etwaige polnische Versippung oder Verschwä-

gerung zu fordern ist. Es hat sich als notwendig erwiesen,

diesen Erlass wesentlich zu ergänzen.

Unter Aufhebung des Runderlasses vom 7. Juni l941

- II 6391/4o-6845 wird daher numehr folgendes angeordnet:

l.)

IF/41
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10)

Von sämtlichen Beamten, Angestellten oder Arbeitern

des öffentlichen Dienstes, die für eine Verwendung in den

eingegliederten Ostgebieten oder im Generalgouvernement vor-

gesehen sind, ist, gleichgültig, ob es sich um eine Abordnung

oder Versetzung handelt, in jedem Falle eine Erklärung zu

fordern, dass sie nicht mit früheren Angehörigen des ehema-

ligen polnischen Staates verwandt oder verschwägert sind,

die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit erworben haben. Da-

bei ist es gleichgültig, ob diese früheren Angchörigen des

ehemaligen polnischen Staates sich noch in den eingegliederten

Ostgebieten aufhalten oder nicht.

2.)

Beamte, Angestellte oder Arbeiter des öffentlichen Dienstes,

die diese Erklärung nicht abgeben können, dürfen in den eing

gliederten Ostgebieten oder im Generalgouvernement nicht zur

Verwendung kommen. Dies gilt nicht für Beamte, Angestollteoder

Arbeiter des öffentlichen Dienstes, die mit Schutzangchörigen

des Deutschen Reiches verwandt oder verschwägert sind, die in

die Abteilungen 3 und 4 der Deutschen Volksliste cingetragen

sind (Vergl. § 7 der Verordnung über die Deutsche Volksliste

und die Deutsche Staatsangchörigkeit in den eingegliedorten

Ostgebieten vom 4. März 1941 - RGBl. I S.118).

3.)

Die Erklärung gemäss Ziffer 1 dieses Erlasses ist auch

von sämtlichen Beamten, Angestellten und Arbeitern des öffent-

lichen Dienstes abzugeben, die bereits in der zurücklidgenden

Zeit in die eingegliederten Ostgebiete oder in das Gencral-

gouvernement abgcordnet oder versetzt wurden. Beamte, Ange-

stellte oder Arbeiter, die diese Erklärung nicht abgeben können,

sindunverzüglich aus den eingegliederten Ostgebieten bzw.

dem Generalgouvernement herauszuziehen. Ergibt sich bei einzel-

nen Dienststellen, dass die Zahl der hiernach zurückzuzichenden

Personen so zahlrcich sein wüirde, dass die ordnungsmässige Er-

füllung der dienstlichen Aufgaben gefährdet ist, so ist dic Ab-

lösung schrittweise nach-Einarbeitung entsprcchonden Ersatzcs,

 3 

75751
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jedoch auch in solchem Falle mit möglichster Beschleunigung
durchzuführen.
Ich orsuche, die nachgeordneten Bohördon, dic Gemeinden,
Gomeindeverbände und sonstigen Körperschaften des öffentlichon
Rechts mit entsprechender Weisung zu versohen.
Eine öffontlicho Bekanntgabe dieser Anordnung hat zu
unterbleiben.
In Vertretung
gez. Pfundtner.
Der Reichsprotektor in
Prag, den 27. November 1941
Böhmen und Mähron
Z.Pers.I
ay
die Zentralverwaltung
die Abteilungen I - IV
sämtliche Gruppen
die Dienststelle für das Land Mähren in Brünn
den Herrn Wchrmachtbevollmächtigten in Prag
den Herrn Arbcitsgauführer in Prag
den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei in Prag
den Herrn Befchlshaber der Sicherheitspolizei in Prag
den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amtes
dio NsDAP Parteiverbindungsstelle in Prag
die Herron Oberlandräte in Böhmen und Mähren
den Herrn Kurator der Deutschen Wissenschaftlichen
Hochschule in Prag
den Herrn Kurator der Deutschen Technischen Hoschschule
in Brünn
den Herrn Oberfinanzpräsidenten in Prag
den Herrn Oberlandesgerichtspräsidenten in Prag
don Herrn Generalstaatsanwalt
das Hauptamt der Deutschen Reichspost
Nachrichtlich:
an das Büro des Herrn Reichsprotektors
11
I1
11
11
Herrn Staatssekretärs
4
"1
11
11
Horrn Unterstaatssekretärs.
Abschrift übersende ich im Nachgang zu meinom Erlass
vom 2o.6.4l - Z.Pers.I - mit der Bitte um Boachtung.
Im Auftrag:
gez. Licbenow.
Beglaubigt:
prhhur
Angestellto.



Der Chef der Sicherheitspolizei

4f

und dea SD

X

Schnellbrief !f..d.

IV A1 c B.Mr.9720/41

1.309-7.47

Serlin, den 5. Noveuber 1941

ydad

ot

Betrifft: Auflockerung der Bewachung französischer

Kriegsgefangener.

Vorgang:

ohne.

Eingang am: 1 8. XI. 1941

Anlage:

- 1 Anlage ~

Suhcee

Stabsl.

740

Ugarb.

In der Anlage übersende ich den Erlaß des Ober-

konmandos der Wehrmacht v. 3.l0.41 Az. 2 f 24. 12a Al/A/

Kriegsgef. I (D) zur gefl. Kenntnisnahme und Beachtung.

Ich ersuche, sofort mit den örtlich zuständigen

Hoheitsträgern der NSDAP, den Kommandoführern der Wehr-

macht sowie mit den Betriebsführern in Verbindung zu treten

und mit diesen beziglich der Überwachung der französischen

Kriegsgefangenen den örtlichen Verhiltnissen entsprechende

bindende Vereinbarungen zu treffen.

Ich weise darauf hin, daß die Verordnung vom

11.5.40 RGBl. I S. 769 v. 17.5.40 über den Ungang mit

Kriegsgefangenen sowie das Merkblatt über das Verhalten

der deutschen Zivilbevölkerung Kriegsgefangenen gegenüber

nach wie vor ihre Gültigleit behalten, Verstöße gegen diese

Bestimmungen sind aus sicherheits- und abvehrpolizeilichen

Gründen unnachsichtig zu ahnden. Ich empfehle, bei den

Hoheitsträgern der NSDAP ahzuregen, die Bevölkerung in

Partei- und öffentlichen Veranstaltungen hierauf in geeig-

neter Weise nachdrücklich hinzuweisen und aufzuklären.

Zum l5.l.42 ist mir über die bisherigen Erfahrun-

gen über die Auswirkung der Anordnung des OKW v. 3.l0.41,

besonders an der Westgrenze, zu berichten. Gegebenenfalls

sind Vorschläge zur Beseitigung etva aufgetretener Mängel

zu machen.

Verteiler:

th1l
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Verteiler:

An

alle Staatspolizei-leit-stellen

" den Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD

inMt z

" den Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD

T

Nachrichtlich:

dem Chef der Ordnungspolizei

dem Reichssicherheitshauptamt - Verteiler C -

dem Amt I -.I B 3 -

(Abdrucke zur Sammlung Runderlasse)

den Höheren - und Polizeiführern

den Befehlshabern der Sicherheitspolizei und des SD

(außer Metz und Stra burg)

den Inspekteuren der Sicherheitspolizei und des SD

den - und Polizeiführern

den Kriminalpolizei-leit-stellen

den SD-leit-Abschnitten

gez. Heydrieh

Stoatspo

Beglaubigt:

DDM

Geheime

Kel.-Angest.

75748



Abschrift

Caor o

ES

Az. 2f_24.12a AVA/Kriegsgef.I(D)

Nr. 6619/41

Berlin-Sehöneberg,d.3.okt.l341

Betr.Aufloclerurg der Bewachung lr.gef.Pranzosen.

Nachdem in zwei Vehrkreisen bereits zufriedenstellende

Versuche durchgefünrt worden sind, ist OKy nunmehr damit

einverstanden, daß in allen Vehrkreisen - mit Ausnahme der

linksrheinischen Gebiete - eine merkliche Auflockerung in

der Bewachung französischer Kr.Gef. versuchsweise eintritt.

Sinn dieser Auflockerung soll sein, den Franzosen ge-

wisse Härten der Gefangenschaft zu erleichtern. Es soll ihnen

vor allen Dingen das Gefühl genomnen werden, dauernd unter

deutscher nilitärischer Aufsicht zu stehen

Voraussetzung hierfür ist aber, daß das bisherige Ver-

halten der betr, Arb.Kdos, oder einzelner Kr.Gef, die An-

nahme reehtfertigt, daß die nunnehr gewährte größere Frei-

heit nicht zu deutschfeindlichen handlungen oder zu weiteren

Pluchten ausgenutzt vird,

I. Es ist an folgende Erleichterungen gedacht:

1,) Die militarische Jevachung auf dem Wege von und

     T

diesen Weg unter FPihrung eines franz,Unteroffi-

ziers oder sonst geeigneten Kr.Gef. zurückzulegen,

2.) Die Aufeicht auf der Arbeitsstätte ist Hilfswach-

mannschaften cder geeigneten franz,Kr.Gef. zu über-

tragen.

II. Diese HaCnahmen erfordern, daß neben dem deutschen

"Komiando--Pihrer" von Stalag ein "Französischer Komnando-

Altester" eingosetzt wird, dessen Befugnisse genau fest-

gelegt werden müssen, Ls ist dabei u,a, folgendes zu

beachten:

a) Der deutsche "Kommando-Fihrer":

Um zu verhindern, daß die deutschen "Kormando-Führer"

untatig herunsitzen, sind möglichst mehrere franz,

"Kommando-Alteste" einem "Kommando-Pührer" zu unter-

stellen. Er ist Vorgesetzter aller Kr,Gef. seines oder

-2-
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seiner Kommandos und führt den gesamten Verkehr mit allen

milatarischen und zivilon Dienststellen.

Er regelt den Dienstbetrieb innerhalb des Kommandos und

beetiamt nach den Weisungen seiner Vorgesetzten im Benehien

mit den örtlichen b o l i t i s c he n H o h e i t s -

t r ä g e r n die Bewegungsfreiheit dor Kr,Gef. außerhalb

der Unterkunft,

Er überwacht die Einhaltung der Bestimmungen über den Ver-

kehr mit der Zivilbevölkerung. Betreten von Kirchen, Gast-

wirtschaften, Kinos u,dergl, durch die Kr,Gef. bleibt ver-

boten, Das Merkblatt über das Verhalten der deutschen Zi-

vilbevölkerung gegeniber den Kr,Gef, behält seine Gultigkeit

b) Der_französische "Kommando-Alteste"

ist Vorgesetzter seiner kr.gef, Kameraden, für Disziplin,

Ordnung und Sauberkeit verantwortlich und hat für pünkt-

lichen Arbeitsbeginn und pünktliche Rückkehr in die Unter-

kunft zu sorgen, Nichtbefolgung seiner Befehle ist durch

den Lagerkommandanten als Ungehorsam zu bestrafen,

e) Die Betriebsführer müssen in größeren Unfang als bisher

die Überwachung an der Arbeitsstelle übernehmen. (Hilfs~

wachmannschaften),

d) Die Zusammenarbeit mit allen ürtlichen P a r t ei - wnd

Polizeidienststellen nuß vor Ein-

führung dieser Erleichterungen sichergestellt sein.

@) Den militärischen Dienstetellen (Kontrolloffizieren, Kon-

panieführern, Batl,-Komnandeuren, Stalag-Komandanten)fallt

bei Durehfüirung der Erleichterungen die besondere Aufgabe

zu, alle auftauchenden Fragen und Sehwierigkeiten sofort

aufzugreifen bzw, zu beseitigen und bei Mißbrauch die ge-

währten Freiheiten wieder zu entziehen.

Die Autorität der zur Mitarbeit herangezogenen franz,Uffz.

ist weitgehendst zu stützen.

(III.Es wird sich empfehlen, die beabsiehtigten Erleichterungen

nicht alle auf einnal durchzuführen. Das Ausmaß und den

Zeitpunkt regelt der Komdandeur der Kriegsgef.. Die Sta-

lag-Kommandanten sind innerhalb ihres Bereiches verant-

wortlich, daß die Vom Kommandeur der Kriegsgef, gegebenen

Grenzen der Erleichterungen nicht überschritten werden,
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Innerhalb dieser Grenzen haben sie das Recht und die Pilicht,

den örtlichen Verhältnissen entsprechend Einschränkungen an-

zuordnen. Sie können dieses Recht den Batl,Kommandeuren für

deren Befehlsbereich übertragen. Die Konpanieführer und Ab-

schnitts- bzw.Kontrolloffiziere haben nur in Einzelfällen das

Recht, gewährte Erleichterungen aufzuheben.

IV,Die durch die Erleichterungen wahrscheinlich einzusyarenden

Wachnannschaften sind möglichst zusammenzufassen und für an-

dere Zweake zur Verrügung zu halten.

V.OKW ist sich bewußt, daß mit der gedachten Regelung gewisge

Gefahren verbunden sind (z.B. erhöhte Fluchten).

Um so mehr wird es notwendig sein:

a) durch geeignete Belehrung der Kr.Gef. Verständnis für das

Entgegenkommen deutscherseits zu schaffen und zu betonen, daß

Fluchtversuche zwangsläufig eine Rückentwicklung auf dem nun-

nehr eingeschlagenen Wege herbeiführen müssen,

b) dureh sorgfältige Auswahl der "Komnando-Führer" und der

"Konnando-Ältesten diese Gefahren auf ein Mindestmaß einzu-

schränken.

c) durch sofortiges Eingreifen Mißbräuche zu verhindern,

VI.Zun l.ll.l94l ist OKW/Abt.Kriegsgef. zu melden:

a

welche Erleichterungen gewährt wurden

b

welche Erfahrungen genacht wurden

welche Vorschläge zu evtl,weiterem Ausbau

dore n

VII.Die den Franzosen zu gowährenden Erleichterungen sind in

keinem Fall auf Kr,Gef. anderer Nationalitüten auszudehnen.

Verteilert

WKdo,I - XIII, XVII, XVIII, XX und XXI

mit NA für Asten und säntliche Lager

sowie Kr.Gef.-Lazarette

Luftgaukomando II, XI, KII mit NA fiir die Lager

OKW/Amt Ausl,Abw. (Abw.III)

AWA/Insp.fir Kriegsgef.

V.O.b/AwA/Kriegsgef,-Major von Rosenberg - Paris

z.b.V. OKW (Min.-Rat Passe)

Avenue Kleber 46

Reichsführer H und Chef der Deutschen Polizei,

. Berlin SW ll, 'Prinz-Albrechtstr, 8

Der Chef des Oberkomnandos d,Wehrmacht

Im Auftrage

gez. Reineoke
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und des SD

I A 1 c D.Nr. 9663/41

Berlin, den 31, Oitober 1941

Betrifft; Ungang mit Kriegsgefangenen,

Vorgang:

Brlaß V. 7.5.40 - S I A 1 Mr. 97 II/40. -

176 - 7 -.

Bei erviesenem Geschleehtsverkehr mit

Kriegsgefangenen sind vielßach ehrvsrgesuene deut-

sche Frauen Bffentlich angeprangert worden, Auf Be-

fehl des Führers dürfen devartige MaEnahnen in Su-

kunft nicht nehr durekzefuhrt werdeu, Die Dienst-

stellen der VsdAp haben von der.Parteikanclei ent-

sprechende Anweisungen erhalten,

Die uit Erlaf des Reiehsiihrers  und

Chefs der Deutschen Polizes V, 7.5.40, Abs, IV, (e-

gebene Aiordnung, Anprangerungen polizcilich nicht

zu verhindern, wird nit sofortiger virlwy aufge-

hoben, Der Absatz Iy des vorbezeichieten Erlasses ist

zu streichen,

Ich bitte, diase Anordnurg allen Beanten

bekanntzugeber,

Verteiler:

An

a) alle Staatspolizei-leit-stellen

b) elle Kommandeure der Sicherheitepolizei u,d,SD

y.

Nachrichtlich

=d

20.2219

Mara

IVF/4
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Nachrichtlich:

a) dem Reiohsführer " und Chef der Deutschen Polizei

b) dem Chef der Sicherheitspolizei und des SD

c) den Chef der Ordnungspolizei

d) dem Reichssieherheitshauptamt - Verteiler C -

e) dem Amt I - I B 3 -(Abdrueke zur Samalung Rund-

esstts

f) allen Höheren i- und Polizeiführern

g) allen Befehlshabern der Sicherheitspolizei u.d.SD

h) allen Inspekteuren der Sicherheitspolizei u,d,s

i) den ii- und Polizeiführern

k) den Kriminalpolizei-let-stellen

1) den SD-leit~Abschnitten

gez. Heydrich

sttsooll

Beglaubist:

Gebeime

Kzl.-Angest.

Staatson

eniira

75744



Der Chef der Sipo und des SD

Berlin,. den 23. Okt. 1941

B.Nr. 8785/41 - IV A 1 c

Büro des Staats■ekretärs

beim Reichsprotektor

in Bähmen und mähren.

30. OKT. 1941

Schnellbrief!

Betr.: Umgang mit Kriegsgefange en.

Vorg.: Varordnung des RldI . v. 11.5.40 und Runde laß des

Reichsführer-i und Chef der Deitschen Polizei vom

3.8.1940 - S IV D 2 Nr. 1301/40.

Anlg.: 1 lose Anlage.

Durch die vorbezeichnete Veroränung des RMdI vom-11 5.40

und den Runderlaß des Reichsführere-i und Chef der Deutschen

Polizei vom 3.8.40 - S IV D 2 1301/40 ist eindeutig festgelegt,

daß jeder Umgang mit Kriegsgefangenen verboten ist, sovit er

nicht durch den Arbeitseinsatz der Kriegsgefangenen bedingt ist.

Ein Sonderfall gibt mir Veranlassung, darauf hinzuweisen, daß

es gemäß Erleß des Oberkommandos der Wchrmacht vom 11.12.39, den

ich auszugsweise in der Anlage beifüge,' zulässig ist, Kriegsgefan-

gene in bestimmton Fällen von Ärzten und Zahnärzten, die nicht

Standortärzte der Wehrmacht sind, in ihrer Privatpraxis behandeln

zu lassen.

In diesen Fällen finden die eingangs erwähnten Bestimmungen

über den Umgang mit Kriegsgefangenen sinngemäße Anwendung. Ins-

besondere ist zu fordern

1) daß Ärzte und Zahnärzte dic Behandlungszeit für Kricgs-

gefangone entweder vor oder nach der üblichen Sprechzeit

festsetzen, oder für diesen Zwcck ein besonderes Warte-

zimmer zur Verfügung stollen.

2) Der gemcinsame Aufenthalt von deutschen Patienten mit

Kricgsgefa■genen in cinem Wrtezimmer ist unzulässig und

zu vermeiden. Es kann keinem deutschen Volksgenossen zu-

gemutet werden, sich mit Kriogsgefungenen gemeinsam in

Ginem Wrtezinn r bis zum Begirm der Bchandlung aufzu-

halten.

3) Kri-gsgefangene müssen im Einzel- und Semmeltr.nsport

während dee Marsches zur Behandlung und zurück sowie

yory

cd

20 22/5/
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sowie währond ihres Aufenthaltes im Wartezimmer unter

Bewachung stchen.

Ich bitte gegebencnfalls bei Ärzten und Zahnärzten auf die

Beachtung dieser Anordnung hinzuwirken.

Die Kassenärztliche Ver inigung Deutschlands hat hiervon

benfalls Kenntnis erh lten und ist gebeten worden, don ange-

schlossenen Ärzten und Zahnärzten entsprochende Weisung zu

erteilen.

Verteiler:

a) An

alle Staatspolizei-lcit-stellen

b) An

alle Kommanccure der Sipo und des SD

Nachrichtlich:

1.) dem Chef der Sipo und des SD

2.) dem Chef dor Oranungspolizei

3.) Reichssicherhcitshauptamt (Vertcilcr c)

4.) dem Amt I - I B 3

(Abdrucke zur Sammlung Runderlasse)

5.) den Höhoren - und Polizeiführern

6.) dun Befehlshabern dur Sipo und des SD

7.) dun Inspuktcuren der Sipo und des SD

8.) den i- und Polizciführern

9.) den Kriminalpolizei-leit-stellen

10.) den SD-Leit-Abschnitten.

In Vortretung:

gez.: M ül ler.

Beglubigt:

Kanzlaiangestellte.

WO

«altre

75743
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A b s c h r i f t .

Auszug aus dem Erlaß des Oberkommandos der Wehrmacht

vom 11.12.1939.

A b k o m m e n

zwischen dem Oberkommando der Wehrmacht und der

Kassenärztlichen Vereinigung Deutschlands

über die ärztliche Behandlung von Kriegsgefangenen und Wachmannschaf-

ten außerhalb der Gefangenenlager.

1.) Die ärztliche Behandlung crkrankter Kriegsgefangener und Wachmann-

schaften, die sich außerhalb der Gefangenenlager auf Arbeitskomman-

doß befinden, erfolgt wenn möglich durch die Standortärzte der Wehr-

macht.

2.) Für Fälle, in denen sckhe nicht vorhanden oder zu erreichen sind,

stellt die Kassenärztliche Vereinigung Deutschlands (KVD) die ärzt-

liche Bchardlung sicher. Die Behandlung erfolgt in die sen Fällen

durch die nächstwohnenden Kassenärzte oder Ärzte, die der KVD ge-

genüber zur Ausübung kassenärztlicher Behandlung verpflicttet sind.

3.) Wenn Arbeitsunfähigkeit besteht odcr mit einer längeren Dauer

der Behandlungsbedürftigkeit zu rechnen ist, sind die Kricgsgefan-

genen durch den behandelnden Arzt in das Stammlager (Stalag)

cinzuweisen, Ist das wegen zu großer Entfernung oder aus sonstigen

Gründen nicht möglich, so erfolgt Überweisung in das nächstgelegene

Rescrvelazarett, bei lebensbedrohenden Zuständen in das nächstge-

legene Zivilkrankenhaus.

pp.

4.) Wird Behandlung auf Grund dieser Veruinbarung in Anspruch genom-

men, so ist dem behandelnden Arzt alsbald bei der ersten Inanspruch-

nahme der Überweisungsschein des zuständigen Arbeitskommandos zu

übermitteln. pp.

5.)
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5.) Für die Verordnung von Arznoimitteln und Verbandsstoffen gelten

die Grundsätze für die wirtschaftliche Verordnungeweise. Der

Arzt kann die Veroränung auf suinen eigenen Verordnungsblättern

vornchmen. Auf dem Vurordnungsblatt müssen neben dem Namen des

Behandlungsbedürftigen die Bezeichnung Wam. bezw. Kr. Gef., der

Name des Stammlagers und des Arbeitskommandos ángegcben werdon.

pp.

6.) b) Die Vergütung der ärztlichen Leistungen erfolgt, nach Ein-

zelleistungen und zu dun Mindestsätzen der Preugo abzüglich

20%

pp

Das Wegegeld gilt di Fuhrkosten und die Zeitversäumnis

ab. Es beträgt je Doppelkilometer 1,- RM bei Tage und

1.80 RM bei Necht. Der Burechnung wird die Entfernung für

den kürzesten für Kr:ftwagen befahrbaren Weg zu Grunde ge-

legt. pp ..

- Für wegegeldpflichtigo Besuche darf, -bgeschen von

.dringlichen Fällen, nur der nächstwohnende Arzt in Anspruch

genommen werden.

c) Dio auf Grund dieser Vereinbarung tätig gewordenen Ärzte

rechnen mit der für sie zuständigen Abrechnungsstelle der

KVD nach deren Wuisungen vierteljährlich ab.pp.

F.d.R.

gez. Gau s

Oberzahlmeister.

Wo

75742



Reichssicherheitshauptamt

Berlin, den 28. Oktober 1941

II B 4 Nr. 3500/41 - 505

Schnellbrie f

An

a) alle Staatspolizei(leit)stellen,

z,Hd. des Leiters ader Vertreter -,

b) die Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD

in Prag, Straßburg und Metz,

c) das Einsatzkommando der Sicherheitspolizei und des SD

in Luxemburg.

Nachrichtlich

den Höheren 4- und Polizeiführern

(außer Krakau, Oslo und Den Haag),

den Inspekteuren der Sicherheitspelizei und des SD,

den Grenzinspekteuren I, II und III,

der Sicherheitspolizeischule in Fürstenberg/Mecklbg.

Betrifft; Paßtechnische und ausländerpolizeiliche Behand-

lung der im Reichsgebiet eingesetzten ausländi-

schen Arbeiter.

/6/0.47.

- - - -

Anbei wird ein Runderlaß an die Kreispolizeibehörden

zur Kenntnis übersandt.

Die Landesregierungen usw. sind von hier aus entspre-

chend unterrichtet worden, so daß sich eine Verständigung

dieser Behörden durch die Staatspolizei(leit)stellen er-

übrigt.

Ich bemerke noch folgendes:

1. Soweit nach den bestehenden Bestimmungen eine Rückfrage

bei der "Zentralen Sichtvermerksstelle" in Berlin vor-

geschrieben ist, wird auf sie für die nach dem anlie-

genden Runderlaß zu behandelnden ausländischen Arbeiter

verzichtet.

2. Ich ersuche, die Staatspolizei(leit)stellen mit Grenze

und Flugplätzen, die mit der Paßnachschau und Grenz-

überwachung

11
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überwachung beauftragten Dienststellen anzuweisen, in

Zukunft ausländische Arbeiter am Überschreiten der Grenze

zu hindern, die nicht im Besitz der nach dem oben erwähnten

Runderlaß vorgeschriebenen Paßpapiere und Sichtvermerke sind.

Das Reichsfinanzministerium erhält Abschrift dieses Erlasses.

3. Durch die mit dem anliegenden Runderlaß geschaffene Neurege-

lung sehe ich im übrigen alle Einzelberichte und -anfragen

als erledigt an.

gez. H e y d r i c h

Beglaubigt:

der

Ial

aleiangestellte.

3

75741
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Der Reichsführer-4

Berlin, den 28. Oktober 1941.

und Chef der Deutschen Polizei

im Reichsministerium des Innern

S II B 4. Nr.3500/41 - 505 -.

Nicht zur Veröffentlichung geeignet!

An

a) die Kreispolizeibehörden,

b) die Oberlandräte im Protektorat Böhmen und Mähren.

-

-

-

-

Betrifft: Paßtechnische und ausländerpolizeiliche Behandlung der

im Reichsgebiet eingesetzten ausländischen Arbeiter.

Der durch die gegenwärtigen Verhältnisse bedingte Bedarf an

Arbeitskräften hat bei dem bestehenden Mangel an deutschen Arbei-

tern die Hereinnahme von zahlreichen Ausländern zum Arbeitseinsatz

im Reichsgebiet erforderlich gemacht. Auch für die Zukunft besteht

die Notwendigkeit, ausländische Arbeiter in großer Zahl im Inland

zu beschäftigen. Unter "Arbeitern" im Sinne dieses Erlasses sind

auch Angestellte zu verstehen.

Die paßtechnische und auslünderpolizeiliche Behandlung dieser

. Ausländer erfolgt künftig nach folgenden Bestimmungen:

Paßtechnische Behandlung.

FAEEEASIAIISSESEIIIEHIIE

Allgemeiner Teil.

I. Einreise.

Die Einreise der Arbeiter erfolgt teils einzeln, teils in ge-

schlossenen Transporten.

1.. Alle einzeln einreisenden Arbeiter müssen ausnahmslos im

Besitz eines gültigen Heimatpasses oder eines nach den deutschen

Paßvorschriften zugelassenen Paßersatzes und eines deutschen Sicht-

vermerks sein (§.1 der Verordnung über den Paß- und Sichtvermerks-

zwang sowie über den Ausweiszwang vom 10. September 1939 -RGBl. I

S.1739).

2. Auch die Arbeiter, die in geschlossenen Transporten ein-

reisen, sollen grundsätzlich im Besitz eines gültigen Heimatpasses

(Paßersatzpapiers) sein. Die Transportbegleiter werden als Sicht-

vermerks- und gegebenenfalls als Paßersatz jeweils Sammellisten

in
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in doppeiter Ausfertigung bei sich führen, in denen die Trensport-

teiinehmer eingetragen sind. Beim Grenzübertritt wird ein Listendop-

pel an die deutsche Grenzdienststelle ausgehängt.

II. Aufenthalt im Inland.

Alle in Reichsgebiet eingesetzten ausländischen Arbeiter haben

sich wahrend ihres Aufenthalts im Inland jederzeit durch einen Paß

oder einen nach den deutschen Paßvorschriften zugelassenen Paßer-

satz über ihre Person auszuweisen (vgl., § 2 der Verordnung über den

Paß- und Sichtvermerkszwang sowie über den Ausweiszwang)-

Arbeiter, die nicht mit einem gültigen Paßpapier versehen sind,

sind nach folgenden Bestimmungen zu behandeln:

1. Angehörige solcher Staaten, die im Reich Vertretungen haben,

sind wegen der Beschaffung eines Heimatpasses an ihre Vertretungen

zu verweisen.

2. Angehörige der Staaten, die infolge der Ereignisse des Krie-

ges entweder aufgehört haben zu bestehen (z.B. Polen, Luxenburg,

Jugoslawien) oder aber in den deutschen Machtbereich getreten sind

und zur Zeit keine eigene Vertretung im Reich haben (z.B. Norwegen,

Niederlende, Frankreich, Griechenland), sind, sofern sie noch im

Besitz von bereits abgelaufenen oder erneuerungsbedürftigen Heimat-

pässen oder Paßersatzpapieren sind, gemäß dem Erlaß vom 21. Juni

1941 - S II B 1 (neu) Nr. 1800/41-485- zu behandeln, d.h. die PaB-

benörden haben die Heimatpässe oder ausländischen Paßersatzpapiere

unter Beachtung des § 17 Absatz 2 der Paßbekanntmachung vom 7. Juni

1932 -RGBl. I S.257 -, soweit der Fall der Erneuerungsbedürftigkeit

gegeben ist, mit nachstehendem Vernerk zu versehen:

"Der vorliegende Paß gilt als Paßersatz in Sinne des § 36 der

 m   T a

Als Geltungsdauer ist längstens eine Frist von 6 Monaten ein-

zusetzen. Bei Ablauf der 6 Monate kann ein neuer entsprechender

Vermerk in die Pässe oder Paßersatzpapiere eingetragen werden, falls

nicht inzwischen eine andere grundsätzliche Regelung getroffen wird.

Die Vermerke sind in diesen Fällen gebührenfrei zu erteilen.

3. Sofern ausländischen Arbeitern die Beschaffung eines Heimat-

peuses bei ihren Vertretungen nicht oder nicht innerhaib angemessener

Frist nöglich oder aua Desonderan Grinden nicht zuzumuten ist (§§ 25

ff. der Paßbekanntmachung vom 7.6.1932) oder sofern die Vorausset-

zungen der vorstenenien Ziffer 2 nicht gegeben sind oder sofern ein

fir sie ausgefertigter nornaler deuvecher Fremdenpaß abläuft, sind

sie mit einem deutschen "VorläuzigenFreudenpaß" auszustatten.

Beziglich

75740



- 3 -

19

Bezüglich des "Vorläufigen Fremdenpasses" gilt folgendes:

Die Ausstellung der "Vorläufigen Fremdenpässe", die im Gegen-

satz zu den normalen Premdenpässen in einfacher Ausfertigung in

rotem Pappeinband mit 16 Seiten (Formblatt A 54 a) hergestellt

werden, hat unverzüglich zu erfolgen, sobald die ausländischen Ar-

beiter eine Arbeitskarte (Grau- oder Grünzettel) vorlegen oder vom

zuständigen Arbeitsamt - als zum Arbeitseinsatz im Reich bestimmt -

bezeichnet werden.

Die Gültigkeit der "Vorläufigen Fremdenpässe" ist auf die Dauer

der Beschäftigung im Reich, jedoch höchstens auf 6 Monate zu befri-

sten. Die Ausstellung der "Vorläufigen Fremdenpässe" erfolgt ge-

bührenfrei.

Der erste Bedarf an "Vorläufigen Fremdenpässen" ist sofort nach

Eingang dieses Erlasses schätzungsweise festzustellen und umgehend

bei den bekannten Beschaffungsstellen anzufordern. Die Anforderung

der weiteren Vordrucke erfolgt in der üblichen Weise. Da die Nume-

rierung in gleicher Weise wie bei den normalen Pässen durchgeführt

wird, ist der zuständigen Beschaffungsstelle jeweils der Empfang der

erhaltenen Nummern zu bestätigen.

III. Ausreise. (Urlaubsreisen und Rückkehr nach Beendigung

des Arbeitsvertrages.)

1. Ausländische Arbeiter, die im Reichsgebiet zur Arbeit einge-

setzt sind und zum vorübergehenden Aufenthalt (Urlaub) oder nach

Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses endgültig in ihr Heimatland

oder das Anwerbungsland zurückkehren wollen, bedürfen für den Grenz-

übertritt ausnahmslos eines von der zuständigen deutschen Kreispoli-

zeibehörde zu erteilenden Sichtvermerks (vgl. jedoch "Besouderer 'eil"

III "Anmerkung" am Sehluß von Ziffer 2).

2. Der Sichtvermerk ist mit einer dem Reisezweck entsprechendei

Nutzungsfrist je nach Lage des Falles zur einmaligen Aus- und Wieder-

einreise oder zur einmaligen Ausreise nur zu erteilen, wenn ein vom Be

triebsführer ausgestellter und mit einer Bestätigung deß zuständigen

Arbeitsamts versehener Urlaubsschein (in gelber Farbe) oder Rückkehr-

schein (in roter Farbe) vorgelegt wird und die zuständige Staatspo-

lizei(ieit)stelle zustimmt.

Im Sichtvermerk auf der zweiten freien Zeile hinter der Spalte

"Grenzibergangsstelle" ist je nach Lage des Falles mit roter Tinte

zu vermerken: "(niederlündischer, französischer, kroatischer usw.

Arbeiter)".

3. Anträge auf Erteilung von Sichtvermerken sind als Eilsachen

zu behandeln und, insbesondere bei Krankheitsfällen, welche die

beschleunigte
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beschleunigte Ausreise des Antragstellers erfordern,. so schnell wie

möglich zu erledigen.

4. In den Fällen, in denen nach den Bestimmungen unter II

Ziffer 3 ein "Vorläufiger Fremdenpaß" ausgestellt wird, ist bei end-

gültiger Rückkehr in die Heimat die Gültigkeitsdauer des Passes auf

die für die Ausreise notwendige Zeitdauer zu befristen, gegebenen-

falls zu verkürzen. Ebenso ist bei endgültiger Rückkehr in die Hei-

mat die Gültigkeitsdauer eines etwa in den Händen des Arbeiters be-

findlichen, noch gültigen normalen Fremdenpasses oder eines nach II

Ziffer 2 erteilten Paßersatz-Vermerks entsprechend zu verkürzen.

5. Arbeiter, die bei Stellung des Antrags auf Erteilung des

Sichtvermerks keinen Urlaubsschein oder Rückkehrschein vorlegen kön-

nen, sind, sofern der Verdacht des Arbeitsvertragsbruchs besteht,

der zuständigen Staatspolizei(leit)stelle zuzuführen.

6. In den Fällen, in denen eine größere Anzahl von Arbeitern

geschlossen zu reisen beabsichtigt, sind ausnahmsweise bis auf wei-

teres Sammelsichtvermerke zugelassen. Voraussetzung hierfür ist, daß

der Grenzübertritt sowohl bei der Aus- wie bei der Wiedereinreise

gemeinsam erfolgt.

7. Die Erteilung der Sichtvermerke an ausländische Arbeiter

einschließlich der Sammelsichtvermerke erfolgt gebührenfrei.

Besonderer Teil.

EISAE

A. Aus Frankreich, Belgien und den Niederlanden

eingesetzte ausländische Arbeiter.

I.Einreise.

Bei Einzelreisen benötigen französische und belgische sowie

alle anderen ausländischen Arbeiter aus den besetzten französischen

und belgischen Gebieten außer dem deutschen Einreisesichtvermerk

den von det zuständigen militärischen Passierscheinstelle ausge-

stellten Durchlaßschein "West".

Bei Transporten aus Frankreich und Belgien genügen an Stelle

der Sammellisten die für die einzelnen Transportteilnehmer ausge-

stellten, vom Transportführer mitgeführten "Überweisungsscheine".

Militärische Durchlaßscheine sind bei Transporten neben den Sammel-

sichtvermerken (oder den Überweieüngsscheinen) nicht erforderlich.

II
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II. Aufenthalt im Inland.

1. Neu hereinkommende Arbeiter.

Arbeiter aus Frankreich, Belgien und den Niederlanden werden

mit Wirkung vom 15. November 1941 ab grundsätzlich im Anwerbungsland

mit Pässen oder Paßersatzpapieren ausgestattet, Mit Rücksicht auf

die erfahrungsgemäß meist nicht ausreichende Zeit wird es jedoch

oft nicht möglich sein, die Papiere vor dem Abtransport unmittelbar

auszuhändigen. In diesen Fällen werden die Pässe von den zuständi-

gen ausländischen Behörden auf dem Wege über die Landesarbeitsämter

und Arbeitsämter der Kreispolizeibehörde übersandt, in deren Bezirk

sich der ausländische Arbeiter aufhält. Die Kreispolizeibehörde hat

sodann die Vollziehung der Unterschrift und die Aushändigung an den

Arbeiter zu veranlassen.

Anmerkung: Aus Belgien vermittelte Arbeiter werden im Besitz

eines Postkartenvordrucks sein, den sie dem zuständigen Arbeitsamt

nach ihrer Ankunft am Ort des Arbeitseinsatzes auszuhändigen haben.

Das Arbeitsamt leitet den Vordruck ausgefüllt an die zuständige

Kreispolizeibehörde weiter, die alsdann den Paß unter Übersendung

des Vordrucks beim Paßamt in Brüssel anfordert (Muster dieses Vor-

drucks siehe Anlage 1).

2. Bereits im Inland befindliche Arbeiter.

Für Arbeiter, die vor dem 15. November 1941 aus Frankreich,

Belgien und den Niederlanden zur Arbeit ins Reich vermittelt wor-

den sind und nicht bereits gültige Heimatpässe oder Paßersatzpapiere

besitzen, oder für die nicht die Voraussetzungen der Bestimmungen

des "Allgemeinen Teils" unter II Ziffer 2 vorliegen, sind die Hei-

matpässe oder Paßersatzpapiere durch die Kreispolizeibehörden unter

Verwendung der hierfür vorgesehenen Fragebogen zu beantragen..Die

bei der Reichsdruckerei vorrätig gehaltenen Fragebogen sind in der

erforderlichen Anzahl durch die Kreispolizeibehörden bei den bekannten

Beschaffungsstellen anzufordern, und zwar die Vordrucke der Fragebo-

gen

für Frankreich (blau) unter der Bezeichnung 7587/41/2 C 1,

für Belgien (gelb) unter der Bezeichnung 7587/41/2 C 2 und

für die Niederlande (rosa) unter der Bezeichnung 7587/41/2 C 3.

Sobald ein Arbeiter zwecks Beantragung eines Sichtvermerks für

eine Urlaubsreise oder aus einem anderen' Grunde bei der Paß- und

Sichtvermerksbehörde erscheint, füllt diese den Fragebogen in ein-

facher, bei Arbeitern aus Belgien in dreifacher Ausfertigung aus

und sendet ihn unter Beifügung von drei Lichtbildern an die jeweils

in
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in den Fragebogen angegebene Anschrift. Dabei ist auf eine genaue

und sorgfältige Ausfüllung der Fragebogen, um unerwinschte Rück-

fragen zu vermeiden, besonders Bedacht zu nehmen.

Es ist zu beantragen:

a) in Paris für französische Staatsangehörige der französische Paß,

für Ausländer und Staatenlose aus dem französischen Staatsgebiet

der "titre d' identité et de voyage" oder, soweit es sich um

einen russischen Flüchtling handelt, der Nansenpaß;

b) in Brüssel für belgische Staatsangehörige sowie für Ausländer

und Staatenlose aus dem belgischen Staatsgebiet der belgische

Paß;

c) in Den Haag für niederländische Staatsangehörige der niederlän-

dische Paß, für Ausländer und Staatenlose aus dem niederländischen

Staatsgebiet der niederländische Fremdenpaß.

Nach Eingang des ausländischen Paßpapiers hat der Arbeiter die

 a aaa d da Tt

ihm das Paßpapier auszuhändigen und ein etwa vorher ausgestellter

vorläufiger Fremdenpaß abzunehmen.

Anmerkung zu Ziffer 1 und 2: Aus Frankreich eintreffende Pässe

werden mit einer Empfangsbescheinigung versehen sein (vgl. Anlage 2),

die von dem Empfänger bei Aushändigung des Passes zu unterzeichnen

ist. Die Empfangsbescheinigungen sind gesammelt in Abständen von

einem Monat an den Kommandanten von Groß-Paris - Militärverwaltungs-

stab - zu übersenden. Sie sind von der Kreispolizeibehörde nicht

mit Dienststempel oder Unterschrift zu versehen.

III. Ausreise.

1. Der nach den Bestimmungen im "Allgemeinen Teil" unter III

erteilte Sichtvermerk tritt für französische und belgische Arbeiter

und für andere aus Frankreich und Belgien eingesetzte ausländische

Arbeiter an die Stelle des an gich vorgeschriebenen Durchlaßscheins

"West" der militärischen Passierscheinstellen.

Bei diesen Arbeitern im Verkehr mit ihrem Anwerbungsland ist

als Grenzübergangsatelle ausschließlich Herbesthal einzusetzen.

Die Worte im Sichtvermerksmuster: "für jede amtlich zugelassene

deutsche Grenzübergangsstelle" sind zu streichen.

Auf der ersten freien Zeile hinter der Spalte "Grenzübergangs-

stelle" ist jeweils mit roter Tinte der Zielort in Frankreich oder

Belgien anzugeben, z.B. "Zielort: Laon", oder "Zielort: Brüssel".

Auf der zweiten freien Zeile hinter der Spalte "Grenzübergangs-

stelle" ist, soweit es sich nicht um französische oder belgische

Arbeiter handelt (vgl. "Allgemeiner Teil" unter III Ziffer 2

Absatz
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Absatz 2), je nach Lage des Falles mit roter Tinte der Vermerk:

"(kroatischer Arbeiter aus Frankreich)*.oder *(dänischer Arbeiter

aus Belgien)" usw. anzubringen.

2. Den aus Frankreich und Belgien eingesetzten ausländischen

Arbeitern ist ein zur Ausreise berechtigender Sichtvermerk nur im

Verkehr mit diesen Gebieten und nur unter der Voraussetzung zu er-

teilen, daß sie nachweislich dort nahe Angehörige haben. Als nahe

Angehörige sind in diesem Zusammenhang anzusehen Ehegatten, Eltern

und Kinder, Großeltern und Enkel, Geschwister, Geschwister der El-

tern, Schwiegereltern und Schwiegerkinder sowie Personen, die nach-

weislich öffentlich verlobt sind.

Eine Ausnahme gilt für Arbeiter italienischer, bulgarischer,

kroatischer, slowakischer und ungarischer Staatsangehörigkeit.

Diesen ist auf Antrag jeweils auch der Sichtvermerk für Reisen in

ihr Heimatland zu erteilen.

Anmerkung: Französische und aus Frankreich eingesetzte andere

ausländische Arbeiter, für welche die Ausreise über Herbesthal ei-

nen Umweg bedeuten wirde, können bei der Passierscheinstelle Saar-

brücken einen Durchlaßschein "West" für die jeweils am günstigsten

gelegene Grenzübergangsstelle beantragen. Sie haben hierbei einen

mit der Zustimmungserklärung des zuständigen Arbeitsamtes versehenen

Urlaubs- oder Rückkehrschein vorzulegen. Die Zustimmungserklarung

wird durch das Arbeitsamt nur erteilt, wenn die zuständige Staats-

polizei(leit)stelle auf Rückfrage des Arbeitsamtes erklärt hat, daß

gegen die Reise keine sicherheitspolizeilichen Bedenken zu erheben

sind.

B. Aus Dänemark eingesetzte Arbeiter.

I. Einreise.

Einzeln einreisende dänische und alle anderen ausländischen

Arbeiter aus Dänemark benötigen neben dem deutschen Sichtvermerk

den Durchlaßschein "Nord", der von den deutschen Vertretungen in

Dänemark ausgestellt wird.

II. Ausreise.

1. Dänische und andere ausländische Arbeiter aus Dänemark, die

nach Maßgabe der allgemeinen Bestimmungen (vgl. "Allgemeiner Teil"

III Ziffer 2, Absatz 1 und 2) zum Zwecke des Urlaubs oder der dau-

ernden Rückkehr nach Dänemark einen Sichtvermerk mit dem Zusatz i.

roter Tinte "(dänischer Arbeiter)" oder z.B. "(norwegischer Arbei-

ter aus Dänemark)" erhalten, benötigen ueben dem deutschen Sicht-

vermerk nicht den an sich vorgeschriebenen Durchlaßschein "Nord des

 r
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2. Durchlaßscheine "Nord" sind bei Transporten neben dem Sammel-

sichtvermerk nicht erforderlich.

C. Aus Norwegen eingesetzte Arbeiter,

I. Einreise.

Einzeln einreisende norwegische und alle anderen ausländischen

Arbeiter aus den besetzten norwegischen Gebieten bedürfen außer dem

deutschen Einreisesichtvermerk, wenn sie über Dänemark einreisen,

eines Durchlaßscheins "Nord", wenn sie über Schweden einreisen, ei-

nes schwedischen Durchreisesichtvermerks, der z.Zt. von der schwe-

dischen Grenzstation - also während der Reise - erteilt wird.

II. Ausreise.

Die Ausreise nach Norwegen ist im Rahmen dieser Bestimmungen

nur über Schweden, nicht über Dänemark zugelassen. Die Sichtvermerks-

bewerber sind darauf hinzuweisen, daß sie sowohl bei der Hinreise

als auch bei der Rückreise ihren Weg über Schweden nehmen müssen

und daß zur ununterbrochenen Reise durch Schweden außer dem deut-

schen Sichtvermerk ein schwedischer Durchreisesichtvermerk erforder-

lich ist, der z.Zt. von der schwedischen Grenzstation - also während

der Reise - erteilt wird.

D. Spanische Arbeiter.

Nach einem am 22. August 1941 in Madrid abgeschlossenen deutsch-

spanischen Abkommen werden künftig auch spanische Arbeitskräfte in

Deutschland eingesetzt.

Die spanischen Arbeiter werden sämtlich mit spanischen Einzel-

pässen ausgestattet, die eine Geltungsdauer von 2 Jahren haben. Die

Pässe sind in der Spalte "Geltungsbereich" mit "Alemania" und in der

Spalte "Reisezweck" mit "Trabajo en Alemania" ausgefüllt. Außerdem

werden die Pässe von dem Deutschen Konsulat in San Sebastian mit

folgendem Vermerk versehen werden:

"Gesehen!

San Sebastian, den ............194..

Deutsches Konsulat

I.A.

(Dienststempel)................

(Unterschrift)"

Die spanischen Arbeiter reisen in das Reichsgebiet in Transpor-

ten auf Grund von Sammellisten ein, die mit einem Sammelsichtvermerk

des Deutschen Konsulats in San Sebastian versehen sind.

E. Serbische Arbeiter.

Serbische Arbeiter, dienach Maßgabe der allgemeinen Bestimmun-

 da 

Ziffer 2, Absatz 1 und 2) zum

Zwecke
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zwecke des Urlaubs oder der dauernden Rückkehr nach Serbien einen

Sichtvermerk mit dem Zusatz in roter Tinte "(serbischer Arbeit-

nehmer)" erhalten, bedürfen zur Einreise nach Serbien keines mili-

tärischen Durchlaßscheins und für die ununterbrochene Durchreise

durch Südkärnten nicht des an sich für die Einreise in dieses Ge-

biet vorgeschriebenen graugrünen Durchlaßscheins.

Erforderlich jedoch sind selbstverständlich je nach Wahl des

Reiseweges die Durchreisesichtvermerke der Durchgangsländer.

F. Polnische Arbeiter.

Die Vorschriften des Allgemeinen sowie des Besonderen Teiles

gelten auch für polnische Arbeiter, die aus den besetzten Gebieten

im Vesten und Norden des Reichs zum Arbeitseinsatz hereingenommen

worden sind.

Ist nach den Bestimmungen im Allgemeinen Teil unter II die

Ausstellung eines vorläufigen Fremdenpasses erforderlich, so ist

in diesen Fällen als Staatsangehörigkeit einzutragen: "früher pol-

nisch".

Ausländerpolizeiliche Behandlung.

EEEEEEEEEEEEEEESEEEEEEIEEESEE

I. Alle zur Arbeit im Reichsgebiet eingesetzten ausländischen Arbeiter

sind nach der Ausländerpolizeiverordnung vom 22.8.1938 - RGBl.I

S.1053 - in der Fassung des § 10 der Verordnung über die Behand-

lung von Ausländern vom 5.9.1939 - RGBl.I S.1667 - zu behandeln.

Dies gilt auch für die aus den besetzten Gebieten im Westen und

Norden des Reichs hereingenommenen polnischen Arbeiter, auf diese

sind die Erlasse des Reichsführers- und Chefs der Deutschen Polizei

im Reichsministerium des Innern vom 8.3.1940 - S IV D 2 Nr.382/40 -

und vom 3.9.1940 - S IV D 2 Nr.3382/40 -, betreffend Behandlung der

im Reich eingesetzten Zivilarbeiter und -arbeiterinnen polnischen

Volkstums, nicht anzuwenden.

II.1) Als Voraussetzung für eine sichere ausländerpolizeiliche Über-

wachung ist die Ausfüllung der Aufenthaltsanzeige -vgl. Ziffer 3

der Dienstanweisung zu § 3, Teil I der Ausländerpolizeiverordnung-

und die Aufnahme in die bei der Kreispolizeibehörde (Ausländeramt)

geführte Ausländerkartei erforderlich.

Für die Aufenthaltsanzeigen sind die in Teil III der Dienst-

anweisung aui Seite 68 ff. abgedruckten Muster mit unterlegtem

fremdsprachigen Wortlaut zu verwenden.

2) Für die Prüfung gemäß Ziffer 8 zu § 3, Teil I der Dienstanweisung

gelten folgende Erleichterungen:

a) Von der Einholung eines Strafregisterauszuges, der Anfrage bei

der ausländischen Polizeibehörde sowie beim zuständigen

Arbeitsamt
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Arbeitsamt (vgl. Buchstaben b), g), h) a.a.O.) kann abgesehen w■r-

den, soweit nicht im Einzelfall besondere Gründe entgegenstehen.

b) Die nach Buchstabe f) vorgeschriebene Anfrage bei der Staatspo-

lizei(leit)stelle wird durch einfache Meldung über den Zuzug des

Ausländers ersetzt. Die Staatspolizei(leit)stelle benachr chtigt

alsdann die Kreispolizeibehörde, falls Vorgänge vorhanden s nd

oder sobald später ein Vorgang entsteht.

c) Von der in Buchstabe e) vorgeschriebenen Rückfrage bei de Aus-

länderüberwachung ist abzusehen. Dagegen ist wie bisher gleich-

zeitig mit der Karteikarte nach Vordruck R.Pol.158 für die bei

der Kreispolizeibehörde (Ausländeramt) geführte Ausländerka tei mit

12 Taben diejenige mit 3 Taben für die Ausländerüberwachung (vgl.

Ziffer 3 bis 6 des Abschnitts B II Nr. 1 der Dienstanweisung,

Teil III) auszufüllen und dieser zu übersenden. Bei der Ausfü  1g

der Karteikarten sind die Bestimmungen unten unter Ziffer III genau

zu beachten.

Die Ausländerüberwachung gibt nur dann eine Mitteilung, falls

Vorgänge vorhanden sind.

Im übrigen ist die Ausländerüberwachung in allen im Teil I

der Dienstanweisung vorgesehenen Fällen zu beteiligen (zusammenge-

stellt im Teil II S.47).

3) Die Aufenthaltserlaubnis ist in der Regel bereits vor Eingang etwaiger

Mitteilung der nach Ziffer II 2) beteiligten Stellen unverzüglich zu

erteilen. Sie ist gebührenfrei und ist entsprechend der Gültigkeits-

dauer der Arbeitserlaubnis zu befristen.

III.Bei der Ausfüllung der Karteikarten ist folgendes zu beachten:

1) In dem für die Angabe des Berufs vorgesehenen Raum ist außer der genau

zu bezeichnenden Tätigkeit je nach Lage des Falles zu vermerken: "Ita-

lienischer Arbeiter", "Französischer Arbeiter", "Dänischer Arbeiter"

usw. Bei ausländischen Arbeitern, die nicht die Staatsangehörigkeit

des Landes besitzen, aus dem sie zum Arbeitseinsatz ins Reichsgebiet

hereingenommen worden sind, ist außerdem der Name des in Betracht

kommenden Staates einzutragen, also z.B. "Polnischer Arbeiter aus Frank-

reich", "Slowakischer Arbeiter aus Belgien", "Staatenloser Arbeiter aus

Dänemark", "Finnländischer Arbeiter aus Norwegen".

2)

In Fällen, in denen die Velkstumsangehörigkeit von der Staatsange-

hörigkeit abweicht, ist außerdem auch das Volkstum anzugeben, z.B.:

"Italienischer Arbeiter, Volkstum: deutsch", "Sowjetrussischer Arbeiter

aus Frankreich, Volkstumsukra

nisch", "Staatenloser Arbeiter aus Däne-

mark, Volkstum: deutsch

75736
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Bei belgischen Arbeitern ist auf der Karteikarte hinter

"Belgischer Arbeiter" je nach seiner Volkszugehörigkeit "ver-

mutlich wallonischer Abstammung" oder "vermutlich flämischer

Abstammung" zu vermerken.

Als Angehöriger eines bestimmten Volkstums ist, sofern

nicht etwas anderes erwiesen ist, ein Arbeiter dann anzusehen,

wenn er sich zu dem betreffenden Volkstum bekennt.

Bei Schweizer Staatsangehörigen ist in keinem Falle die

Volksangehörigkeit zu vermerken.

IV. Sollen ausländische Arbeitskräfte in der Grenzzone eingesetzt wer-

den, so ist die Aufenthaltserlaubnis grundsätzlich vor dem Über-

tritt in die Grenzzone zu erteilen (vgl. Durchführungsbestimmungen

zur Grenzzonenverordnung zu § 2 V, abgedruckt im Teil III der

Dienstanweisung zur Ausländerpolizeiverordnung). Ist dies aus Grün-

den des Arbeitseinsatzes nicht möglich, so sind die erforderlichen

Maßrahmen beschleunigt nachzuholen, damit die Entscheidung über

die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis schnellstens getroffen wer-

den kann.

V: Französische, belgische und niederländische Arbeiter unterliegen

den Vorschriften der Verordnung über die Behandlung von Ausländern

vom 5.9.1939 -RGBl.I S.1667- im Rahmen des nicht veröffentlichten

Runderlasses des Reichsführers-/ und Chefs der Deutschen Polizei

im Reichsministerium des Innern vom 11.3.1941 -S I A (b) 7 Nr.321/

41-501-5-, betreffend Behandlung von französischen, belgischen und

niederländischen Staatsangehörigen als feindliche Ausländer im

Sinne der Verordnung über die Behandlung von Ausländern vom 5.9.

1939.

Beabsichtigt ein Angehöriger eines Feindstaates, seinen Arbeits-

platz aufzugeben, um in dem Bezirk einer anderen Kreispolizeibehörde

in ein neues Arbeitsvertragsverhältnis zu treten oder soll er ohne

Änderung seines Arbeitsvertragsverhältnisses in dem Bezirk einer

anderen Kreispolizeibehörde beschäftigt werden, so ist ihm von dem

zuständigen Ausländeramt nach Vorlage einer mit dem Gesehenvermerk

des zuständigen Arbeitsamts versehenen Bescheinigung des Betriebs-

führers eine ihn zur Reise nach dem Zielort berechtigende Beschei-

nigung auszustellen.

Kann ein ausländischer Arbeiter die genannte Bescheinigung des

Betriebsführers nicht vorlegen, so ist er wenn der Verdacht des Ver-

tragsbruchs besteht, der zuständigen Staatspolizei(leit)stelle zu-

zuführen.

Schlußbemerkungen
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Schlußbemerkungen.

In dem vorliegenden Runderlaß sind nicht nur die allgemeinen

paßtechnischen Bestimmungen für alle ausländischen Arbeiter ohne

Rücksicht auf deren Staatsangehörigkeit enthalten, sondern auch diz

paßtechnischen Sonderregelungen zusammengefaßt, die im Laufe der

Zeit für bestimmte Gruppen von ausländischen Arbeitern (z.B. aus

Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Dänemark) getr ffen worden

sind. Gleichzeitig hat die ausländerpolizeiliche Behandlung der

im Reichsgebiet beschäftigten Arbeiter eine vereinfachte einhe t

liche Regelung gefunden.

Der Runderlaß soll für die Kreispolizeibehörden sowohl als

Paß- und Sichtvermerksbehörden wie auch als Ausländerämter das

Rüstzeug sein, um den Aufgaben, die ihnen bei der paßtechnischen

und ausländerpolizeilichen Behandlung der ausländischen Arbeiter

obliegen, gerecht zu werden. Nur wenn die Kreispolizeibehörden

sich die sorgfältige und verständnisvolle Anwendung dieses Rung

erlasses angelegen sein lassen, wird die im Gesamtinteresse zu for

dernde Ordnung auf dem hier in Rede stehenden, sachlich verwi kei

'ten Gebiet erreicht werden. Die mit der Behandlung der Paß- und

Ausländerpolizeibestimmungen betrauten Beamten haben sich daher

mit dem Inhalt dieses Erlasses unverzüglich vertraut zu machen und

die gegebenen Bestimmungen genauestens zu beachten.

In Vertretung:

gez: He y d r i ch
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Anlage 1.

Muster des Postkartenvordrucks.

An den

Herrn Direktor des Paßamtes Brüssel,

Belgien.

Brüssel

23. Broekstraat,

23. rue du Marais.

Den von dem .

(Beruf)

(Vor- und Zuname)

geboren am . . . . . . . . . in . . . . . . . . . . . . . . · ,

wohnhaft in Belgien in . . . . .

“..··..

beantragten Reisepaß bitte ich unter Aktenzeichen . . . . . . . .

. . . . . . . . . an die unterzeichnete Kreispolizeibehörde ein-

zusenden.

6    ·  ·   ta “       

(Kreispolizeibehörde)

Zur Beachturig für den Arbeiter: Diese Karte ist beim Eintreffen

am Arbeitsort dem Arbeitsamt zu übergeben.
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Anlage 2

Empfangsbescheinigung.

Der Arbeiter

(Name, Vorname, Geburtsdatum)

bestätigt hiermit durch eigenhändige Unterschrift, daß

er am

seinen französischen Reisepaß

seinen Nansenpaß

seinen titre d'identité et de voyage

(Nichtzutreffendes streichen)

erhalten hat.

Unterschrift des Empfängers.

An den

Kommandanten von Groß-Paris

- Militärverwaltungsstab -

Paris

Deputiertenkammer.



Der Reichsführer 4
Berlin, den 14. Okt. 1941
und
Chef der Deutschen Polizei
- S IV D 2 c ~ 1176/41 -
Büun des Staats■ekretärs
bo n Reichsprotektor
in Buhmen unò Mähren.
Eing. 21. OKT. 1941
Schnellbrie f
Tgb. n...
p20
0/
An die
umaèitigent  Verteiler näher
bezeichneten Dienststellen
Betrifft: Behandlung der im Reichsgebiet eingesetzten pol-
nischen Zivilarbeiter und -arbeiterinnen - hier
Hereinnahme von Arbeitskräften aus den neu be-
setzten Ostgebieten.
Bezug:
Erlasse vom 8.3.1940 - S IV D 2 a - 382/40 -
und vom 3.9.1940 - S IV D 2 a - 3382/40 - .
In nächster Zeit werden im Reichsgebiet - mit Ausnah-
me der eingegliederten Ostgebiete - Arbeitskräfte aus' den
bisher sowjetrussischen Gebieten des ehemaligen Polen in grö-
Berer Anzahl eingesetzt werden. Diese Personen sind ebenso
wie die aus 'dem Generalgouvernement und den eingegliederten
Ostgebieten stammenden fremdvölkischen Zivilarbeiter nach
den in meinen Runderlassen vom 8.3. und 3.9.1940 - S IV D 2a
382/40 und 3382/40 - gegebenen Richtlinien zu behanidein.
Soweit diese Arbeitskräfte. also polnischen Volkstums sind,
sind sie gemäß Polizeiverordnung vom 8.3.l94o (RGBl I, S.
555) zu kennzeichnen.
Die neu hereingebrachten gewerblichen Arbeitskräfte
werden grundsätzlich geschlossen eingesetzt. Soweit es sich
um landwirtschaftliche Arbeiter handelt, wird dagegen wie
bisher in der Hauptsache Einzeleinsatz erfolgen müssen.
Die Arbeitsämter unterrichten beim Einsatz sofort die
Staatspolizei-leit-stellen, die auf diese Arbeitskräfte
besonders zu achten haben.
Die Ortspolizeibehörden und Gendarmeriedienststellen
haben die neu zum Einsatz gelangenden Arbeitskräfte aus den
genannten Gebieten besonders eindringlich über ihre Pflich-
ten zu belehren und unter scharfe Kontrolle zu stellen.
Im Auftrage:
gez.: Müller
Beglaubzgti
eime
ho.
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Verteiler.
An
den Herrn Reichsstatthalter
in der Westmark
5
die Herren Reichsstatthalter
in der Ostmark
je 5
die Landesregierungen
(Innenministerien)
je 5
die Herren Regierungs-
präsidenten in Preußen,
Sachsen, Bayern, im Su-
detengau und in Danzig
je 5
den Herrn Polizeipräsi-
denten in Berlin
5
An alle
Staatspolizeileitstellen (außer den in
je 5
Staatspolizeistellen
d. eingegl.
Ostgebieten).
je 3
Nachrichtlich:
Dem Amt I (I B) des Reichssicherheitshauptamts
1
dem Amt II (II B) d. Reichssicherheitshauptamts
1
dem Amt III des Reichssicherheitshauptamts
2
dem Amt IV (IV D - ausländische Arbeiter -
IV D 3 , IV Gst.)
3
den Höheren  und Polizeiführern
je 1
den Inspekteuren der Sicherheitspolizei
aS sep pun
je 1
den Befehlshabern der Sicherheitspolizei
und des SD
je 1
den
Staatspolizeileitstellen und Staatspolizei-
stellen in den eingegliederten Ostgebieten
je 1
allen
Kriminalpolizeileitstellen und Kriminalpolizei-
stellen
je 1
den Kommandeuren der Sicherheitspolizei
und des SD
Je 1
allen SD-Leitabschnitten urd SD Abschnitten
je l
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Der Chef der Sipo und des SD

Berlin, den 21. Oktober 1941

B.Nr. 815 B/41 g - IV A 1 c

Geheim

Büro des Staatsfekretäcs

beim Reichspratehto

Ia Böhmen und Pahenn.

/2040.07

25. OKT. 1941.

Betr.: Richtlinien für die in die Stalags und Dulags

abzustellenden Kommandos des Chefs der Sipo

und des SD.

Vorg:: Erlasse vom 17.7., 21.7., 12.9.1941 B.Nr.

21 B/41 g Rs - IV A 1 c - Einsatzbefehle Nr. 8 und 9

Anlg.: .7.. geheftete Anlagë(n)

Im Nachgang zu meinen vorbezeichneten Erlassen übersende

ich in der Anlage einen Abzug des Erlasses des Oberkommandos

der Wehrmacht vom 14.10.41 - Az. 2 f 24,90 a Kriegsgef.

(I bG/IV,2) Nr. 6577/41 - betr. Behandlung von Angehörigen

T  caaC  a 

Kenntnisnahme und Beachtung.

Bezüglich des Tätigwerdens von Kommissionen des Reichsmi-

nisteriume für die besetzten Ostgebiete bitte ich die Führer

der Einsetzkommandos'der Sipo und des SD anzuweisen, gegebenen-

falls sofort mit den Leitern dieser Kommissionen Verbindung

aufzunehmen, sich einzuschalten und die sicherheitspolizeili-

chen Belange bei den Aussonderungen wahrzunehmen.

Die in der Anlage beigefügten Überexemplare bitte ich

den Führern der Einsatzkommando auszuhändigen.

Vesteiler:

An

alle Staatspolizei-bit-stellen

An den

Befehlshaber der Sipo und des SD

0 s10

An den

Befehlshaber der Sipo und des SD

Me t z

An den

Befehlshaber der Sipo und des SD

Straßburg

MEMA
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An den Verbimdungsführer beim Befehlshaber der Kriegsgefan-
genenlager im Wehrkreis I - K.K. W a 1 t e r
An den Verbindungsführer beim Befehlshaber der Kriegsgefan-
genenlager im Generalgouvernement -lh-Stubaf.° L i s k a
Nachrichtlich:
An den
Reichsführer-i und Chef der Deutschen Polizei
An den
Chef der Sicherheitspolizei und des SD
An die
Amtschefs der Ämter I, II, III, IV, V, VI und VII
An die
Referate IV D 2, IV D 3
und IV D - ausl. Arbeiter -
An den
Gruppenleiter IV D - i/-O'Stubaf. Dr, Weinmann
An
alle Höheren i- und Polizeiführer (außer in Den Haag)
An
alle Inspekteure der Sipo und des SD
An den
Befehlshaber der Sipo und des SD
Krakau
An den
Kommandeur der Sipo und des SD
Krakau
re
52
Rado m
1
Warschau
1
4
*
Lublin
11
#
K I c g e n f u r t
a
n
S
1
#
Marburg
#
11
Lember
3
In Vertretung:
gez.: i ü l l er .
stBeglaubigt:
me
Kanzleiangestellte.
V
enitro
75731



Der Chef der Sipo und .des SD

Berlin, den 13. Oktober 1941

B.Nr. 639 B/41 g - IV A 1 c

Büca des Staatsfekretärs

bon Reidhsprotektor

Geheim

in Dthmnua) Mähren.

Eing. 15. OKT. 1941

Sch n e l l br i e fTAh. I...

Betr,: Richtlinien für die in die Stalags und Dulags abzu-

stellenden Kommandos des Chefs der Sipo und des SD

Vorg

Erlasse vom 17.7., 21.7. 12.9. und 26,9.41

B.Nr. 21 B/41 g Rs - Eins tzbefehle Nr. 8 und 9.

Anlag: ......Anlage.

Ich bestätige hiermit mein FS vom 11.10.41 Nr. 161 610

und wiederhole nachstehend den Text:

Gemäß Befehl des Reichsführers-7 und Chef der Deutschen

Polizei werden nunmehr neben den zur Exekution bestimmten sow-

jetrussischen Kriegsgefangenen auch Sowjetrussen zu Arbeits-

zwecken in die Konzentrationslager eingeliefert.

Zur Vermeidung von Irrtümern ordne ich mit sofortiger

Wirkung an:

1) Die Führer der Einsatzkonmandos der Sipo und des SD

teilen den Kommandenten der in Frage kommenden Kon-

zentrationslager rechtzeitig vorher durch FS. den Tag

der voraussichtlichen Ankunft und die Stärke des zur

Exekution bestimmten Tr nsportes sowjetrussischer

Kriegsgefangener mit.

2) Dem Transportführer ist in jedem Falle eine schrift-

liche Bestätigung mitzugeben, aus der auch zu ersehen

sein muß, daß es sich bei dem Transport um sowjetrus-

sische Kriegsgefangene handelt, deren Exekution vom

Chef der Sivo und des SD angeordnet worden ist..

Ich bitte, die Führer der Eins.tzkommandos der

Sipo und des SD s o f o r t mit entsprechenden Wei-

sungen zu versehen.

/

Die in der Anlage beigefügten Überexemplare bitte

=

(16/16

L 1=/70.47

W/M
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bitte ich den Führern der Einsetzkommandos zuzuleiten

Verteiler:

An alle

Staatspolizei-leit- stellen

Nachrichtlich:

An den

Reichsführer-f und Chef der Deutschen Polizei

An den

Chef der Sipo und des SD

An die

Amtschefs I,II, III, IV, V, VI und VII

An die

Referate IV D 2, IV D 3 und

IV - auslähuische Arbeiter.

An den

Gruppenleiter IV D - yy-O'Stubaf. Dr. W e i n m a n n

An alle

Höheren i- und Polizeiführer

(außer in Den Haag)

- An alle

.1

Inspekteure der Sipo und des SD

 An den

Befehlshaber der Sipo und des SD

Me t z

An den

Inspekteur der Konzentrationslager

An alle

Kommandeure der Konzentrationslager

In Vertretung:

gez.: M ü l l er .

Beglaubigt:

Bomrl

nzleiengestelite.

wo

Geheime
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Der Chef Ger Sicherheitspolizei

Büro des Staatsfekretärs

und des SD

bein Reidispcplektor

in Bähmon uno Tlühuen.

Eing.: 15. OKT.1941

B. 815 B/412IV A10=

Tgbe

Berlin, den l0. Oktober 1941

Betrifft; Richtlinien für die in die Stalags und

Dalags abzustellenden Komuandos des Chefs

der Sicherheitspolizei und des SD,

Vorgang:

Erlaose v. 17.7., 21.7., 12.9. u. 26.9.41

B.Nr. 2l B/41 gRs.

Anlagen:

1 Anlage.

Im Nachgang zu meinen vorbezeichneten

Erlagsen übersende ieh in der Anlage eine vom Reichs-

minister für die besetzten Ostgebiete herausgegebene

Überaicht über die Völker und Volksgruppen der Sow-

jetunion zur gefl. Kenntnisnahne und Beachtung. Die

beigelegten Überexemplare.sind für die Füihrer der

Einsatzkommendos bestimnt.

Hinoichtlieh der Feststellung und Ausson-

derung der Juden weise ieh darauf hin, duß nach den

übereinstimmenden Aucsegen verschiedener Gefangener

die Juden in der Sowjetunion seit l92o/2l teilvoise

nicht nchr beschnitten werden, wn ihre Rassezugehörig-

keit zu verschleiern.

Ich bittc, die Führer der Einsatzkomnan-

dos hiervon in Kenntnis zu setzen.

Verteiler

-2-

1. 10/10.47.

P
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72
Verteiler:
An den
Komnandeur der Sicherheitspolizei u,d.SD
in Krakau
An den
Kommandeur der Sicherheitspolizei u,d,SD
in Radon
An den
S toc ed
i.n
Warschau
An den
Kommandeur der Sicherheitspolizei u,d,SD
in
Jubli n
An den
Kommandeur der Sicherheitspolizei u,d.SD
in Ilagenfurt
An
alle Staetspolizei--leit-gtellen
Nachrichtlich:
An den
Reichsführer-f und Cheß der Deutschen Polizei
An den
Chef der Sicherheitspolizei und des SD
An die
Antsohefs I, II, III, IV, V, VI und VII
An die
Referata IV D 2, IV D 3 u, IV D - ausl,Arbeiter--
An dow
Gruppenleiter IV D - j-O'Stubaf.Dr. Veinmann -
An alle
Höheren H- und Polizeiführer
An alle
Inspekteure der Sicherheitspolizei und des 3D
An den
Befehlshaber der Sicharheitapolizei u.d,SD
in Generalgouvernonent
Krakau
An den
Befehlshaber der Sicherheitspolisei und des SD
in der Westnark
Metz
An don
Bofehlshaber der Sichcrheitspolizei und des SD
in o s l o
-3-
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An die

Einsatzgruppe A

 An die

Einsatzgruppe B

An die

Einsatzgruppe C

An die

Einsatsgruppe D

In Vertretung:

gez. M ü l l e r

KeLingest.
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Der Reicheminister

Berlin, den 20, September 1941.

für die besetzten Oetgebiete

Hauptabteilung II (Politik)

Vö lker und v oI kskruppen

d e r s o w j e t u n i o n.



Völker und Velkegruppen

der Sowjetunion.

Die Völker der Sowjetunion getzen sich im wegentlichen

aus den folgenden Gruppen zusammen:

I.

Volksdeutsche

II.

Russen

III.

Ukrainer

IV.

Weissruthenen

V.

Kaukasusvölker.

Zu dieven gehëren

1. Abchagen

2. Adygei

3. Armenier.

4. Aserbeidschaner

5. Balkaren

6. Dagestaner

7. Georgier

8. Inguschen

9. Kabardiner

10. Karatschaier

11. Kumüken

12. Kurden

13. Gsseten

l4. Tschet-chenen

VI.

Turkestanische Völker. Zu diesen gehören:

1. Karakalpaken

2. Kasachen

3. Kirgisen

4. Tadschiken

5. Turkmenen

6. Usbeken
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VII.

Wolga-Ural-Völker. Zu diesen gehören:

l. Baschkiren

2. Komi (Syrjänen) und Permjaken

3. Mari (Tscheremissen)

4. Mordwinen

5. Tataren-(Türk-Tataren)

6. Tschuwaschen

7. Udmurten

VIII. Vülker des baltischen Raumes. Zu diesen gehören:

1. Esten

2. Letten und Lettgaller

3. Litauer

IX.

Finnen

Karelier

X.

Mongolen. Ausgesprochene Mongolen sind:

Burjäten und

Kalmüken,

darüber hinaus nicht namentlich.aufgeführte

kleine Gruppen von in Sibirien giedelnden

Stämmen

XI.

Rumänen

Bulgaren

Griechen

ealtro

75725
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Kurze Erläuterungen

über

dic Völker der Sowjetunion.

A

Anzahl: 58.969. Kaukasusvolk, tscherkegsischer Stamm unter

georgischem Einfluß, teil- orthodox, teils

Mohammedaner..

A d y g e i (Tscherkessen)

Anzahl: 87.973. Kaukasusvolk, tscherkemsisoher Stamm, in .

Resten in der Gegend von Maik@p siedelnd.(vgl. das

über die Tschetschenen Gesagte).

Ar me nie r

Anzahl: 2.15l.884. Kaukasusvolk. Volk alter christlicher

Kultur(eigene armenisch-gregorianigche Kirche),

national bewußt; früher das Handelsvelk des Kaukarus.

Im Armenischen Hochland, vor allem im Karabagh,

bäuerliches Volk.

A s e r b e i d s c h a n e r

Anzahl: 2.274.805. Kaukasusvolk, Mohammedaner (Schiiten),

seit dem l3. Jahrhundert persisch-türkischen Ein-

flüssen unterlegen, heute daher_turkrprachig. Neben

Georgiern und Armeniern das massgebliche Volk in

Kaukasien.

Balkaren

Anzahl: 33.307. Kaukasusvolk, Mohammedaner, Turkdialckt

sprechcnd,(vgl. das über die Trchetschenen Gesagte).

Baschkiren

Anzahl: 842.925. Wolga-Ural-Volk. Siedlungsgebiet: westli-

cher Ural, mit den Wolgatataren sprachlich und kul-

turell eng. verbunden. Mohammedaner.
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Bul ga ro n

Anzahl: 113.480. Als baucrliche Koloniston vor 150 Jahren

nach Russland gerufen; geschlossene Bauernkolonien

an der Schwarzmeerküste.

Bur jäten

Anzahl: 250.000. Mongoli-cher Stamm, Halbnomaden, nördlich

des Baikal-ees; Buddhisten, zum Teil orthodox.

Stark ins Russentum übergehend.

Da g e s t a n e r

Anzahl: 700.000, Kauka-usvolk. Eine Keihe von kleinen

Völkerstämmen wie Lesgier, Awaren, Laken, im

dagestanischen Hochland, mit unterschiedlichen

Sprachen, aber einheitlicher Kultur und Tradition;

Mohammedaner, aurgesprochea russenfeindlich.

D e u t s c h e (Volk-deutsche)

Anzahl: l.423.O00. Bäuerliche dautsche Sicdlungen -ind anzu-

treffen im Schwarzmeergebiet (Südukraine), in der

Mo   

und in kleineren Gruppen in Sibirien und Turkestan.

Die deutschen Siedlungen zeichnen sich durch besgere

Wirtschaft und Sauberkeit vor ihren fremden Nach-

barn aus. Soweit Bauern,.Erhaltung ihrer deut-chen

Mundart und Kultur. Das städtische Deutschtum in

Moskau, Petereburg und anderen Städten in letzter

Zeit.stark der Ru--ifizierung ausgegetzt. Volks-

deutsche Baucrn dürfen als ein ausgeprägt antitel-che-

wistisch.g Element angesehen werden.

E s te n

Anzahl: 1.l4l.465. Volk des baltischen Raums. Verbreitung*-

gebiet: Estland und kleine Gruppen in der Sowjet-

union. Zun gröüten Teil evangelisch, germanisch be-

einflußtes Bauernvolk, in den gehobneren Schichten

infolge der 20 jährigen Eigenstaatlichkeit bewußt

national. Dank der Befrlitng vom Bolschewiemus

heute deutschfreundlich eingertellt.

75724
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Finnen

Anzahl: 150.000. Siedlung-gebiet: Ingermanland. Evangeli-che

Bauern und Fischer, an den Küsten der Finni-chen

Meerbugens. Zu den Pinnen sind zu rechnen Ingrier

und Woten..

:

eor_B_ie_r

Anzahl: 2.248.566. Kauka-usvolk in Gcorgien, darüber hinaus

in ganz Kaukasien. Zu ihnen gehören auch Kingrelier,

Swanen und Lasen, griechisch-orthodox; ein Volk

alter eigener Kultur, zahlt zur Ürbevölkerung de-

Kaukasu■, National Bewußt, mit europai-chen Tradi-

tionen und im allgemeinen starker Sympathie für

Deutschland.

Griechen

Anzahl: 285.800. „ls ehemelige Händler und Bauern an den

Schwarzmeerküsten, vor allem in Zchwarzmeer:tadten

verbreitet. Zum Teil levantinischer Typ.

In_g_u_e_ch e n

Anzahl: 92.O74. Kaukasusvolk, ein den'Techetschenen eng ver-

wandter keúkazischer Stamm (vgl. das über die

Tschetschenen Geragte).

Ka_b_a_rd_i_n_e_r

Anzahl: l64.l06. Kauke-u-volk, Lohamnedaner, tscherkessigcher

Volkzstamm (vgl. das über die P-cherkesgen Gersgte).

Kalmüken

Anzahl: 134.327. Nomadenvolk mongoli-cher Sprache und mongo-

lischen Typs, in den Steppen vestlich de- Unterlauf-

der Volga, also auf europaischem Gebiet, Buddhisten

mit eigener rippenverfa-gung.

K_ar_a_ka_l_p_aken

Anzahl: 185.775. Turkestani-ches Volk, turk-prachig, mo -

hammedanisch, bis vor kurzem Hal'nomaden, heute zum

größten Teil zwangsweise ansä--ig gemacht als Baum-

wollbauern.

1

4
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Karat sc haie r

Anzehl: 55.l23. Kaukarurvnlk, Lchammedaner, Turkdialekt

sprechend (vgl. das über die T-chetschenen Gesagte).

Karelier

Anzahl: 252.559. Ostfinnischer Stamm, in Ostkarelien und

im Gehiet um Twer (Kalinin). Im Gegensatz zu den

Finnen crthodox, aber mit der finnischen Kultur eng

verbunden. Bauernvolk mit au-geprägt antiru-niecher

Haltung. Zu den Kareliorn sind auch die Wapuen zu

rechnen.

Ka = a c h e n

Anzahl: 3.0g8.764. Turkestanischer Volk, turkeprachig, mahammede

nisch, zum grüßten Teil nomadisierende Viehzüchter,

die unter der Zwangsansiedlung in den letzten Jahren

sehr gelitten haben. Alte Sippenorganisation und

Pradition noch erhalten.Longoloide Einschlage. In

allgemeinen antirus-isch eingegtellt.

Kirgisen

Anzahl: 884.306. Turkestani-ches Volk, turk-prachig, hohamme-

daner (vgl. dag über die Kasachen Gegagte).

K o m i (Syrjanen) und P e r m j a k e n

Anzahl: 558.2l2. 7slga-Ural-Volk, Nordfinnigcher Stamm,

Verbreitungsgebiet: Flursgobiet der Pot-chora;

primitivos Jager- und Fischervolk.

K u m ü k o n

Anzahl: 94.549. Kaukarusvelk, turkeprachig. Verbreitungg-

gebict: Nardkaukasus, insberondere Dagestan.

Kumükisch ist die verkreiteste Sprache im Nerd -

kaukasus.

Kurden

Anzahl: 45.86e. Kaukagusvolk. Verbreitungsgebiet: Südkau-

karus; Teile deg wusentlich größeren kurdi-chen

Volks in der Tirkei; Mohamycdaner, aber unter armeni-

schen Einfluß.

75723
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L e t t e n u n d Lettgaller

Anzahl: 1.6l5.7o0. Volk des baltiechen Kaumem; unter

deutschem Linfluß Volk europäiechor Kultur, Letten

ovangelisch, Lottgaller katholisch; Bauernvolk, in

proletarisierten Schichten zeitweise stark dem

Belechewismus zugeneigt, in gehobeneren Schichten

dank der :igenstaatlichkeit häufig chauvini-tisch

national.

I i t a u e r

Anzahl: 1.960.842. Velk des balti-chen Raumce; römisch -

katholischer Bauernvolk; dank der 23 jährigen Eigen-

stsatlichkeit national bowuzt.

M_a_r_i _(Tscheremissen)

inzahl: 481.262. Volga-Ural-Volk. Ostfinnischer Stamm aum

dem Wolgagebiet (vgl. Mordwinen)

Mor d wine n

-

Anzahl: l.45l.429, Volge-Ural-Volk, ostfimischer Stamm,

auegeprägtes Bauernvolk, ehne eigene Kultur, zum

Teil mit Naturglauben, im Gebiet der mittleren Volga

ver-treut siedelnd. Zum Teil in Kussen und Tetaren

aufgegangen.

0 1 2 . t e n

Anzahl: 354.547. Kaukasusvolk (Nordkaukasier), -iedelt im

eigentlichen kaukasischen Hochgebirge, vermutlich

Reste eines ursprünglich großen germanisch beein-

flußten Volkes aus der Schwarzmeersteppe. Kassiech

häufig durch helle Augen und helles Haar ven anderen

Kaukasusvölkern unterschieden. Zum Teil erthodex,

zum Teil Mohammedaner. Sprechen einen iraniachen

Pialekt.

R u m ä n e n (Moldswaner)

Anzahl: 2.274.l00. In Bessarabicn und zu kleinen Teilen im

ukrainischen Steppengebiet als primitive Bauern

eiedelnd. Nationalgefühl wenig entwickelt.Orthedox.
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Rusaen

Anzahl: 99.378.199. Verlreitungsgebiet: die gesamte Söwjet-

unibn; da als chemaliges Staatgvolk besonters ge-

fördert, kompakte Siedlungen gröften Ausmassts in

Zentralrusgland, im Uralgehiet und_in Westsibirien.

Russischorthodox und Sekten. Rasgisch vorwiegend

ostbaltisch. Die luseen sind.aus einer Verschmel-

zung slawischer Stumme mit Ostfinnen entstanden.

Durch Aufsaugung rasgenfremder Elemente aus dem

ehemaligen russiscken Herrschaftsgeliet vor allem

„ in den führenden Schichten rassisch sehr stark ver-

mischt.

:

7

4

Tadschiken

,

Anzahl: 1.228.964. Turkestanischer Volk iranischer Sprache

und iranischen Typr, zum Teil hellaugig; dlte.

'Kultur, Lokamnedaner, in enger Verguickúng mit den

-

iturksprachigen Usbe-ken siedelnd, daher eieh gegen-

seitig beeinflusend. Antirussigch eingestellt.

T a t a r e n (Türk-Tataren)

Anzahl: 4:302.336. Zelga-Ural-Volk. hauptsiedlungsgebiet

mittlore Velga und Kama,darüber hinaue über dar

ganze Velgagebiet und Vestsikirien vcrstreût.

Turksprachiger Stamm, vermutlich Nachkommên der

alten.Bulgaren, mit finnisehem Bluteinschlag,

2

deher häufig blond und helläugig. Mit den ge -

-chichtlichen Tataren Dachingis Khans nichts außer

dem Namen gemein:am. Mohammedaner, bäuerliches

Volk, national Lewußt, vermutlich ienig bolsche-

wisiert, Massgeblichstes nichtrussisches Volk des

Wolga-Ural-"ebiets.

-

Trche t"schenen

Anzahl: 407.690. Kaukasusvolk: früher im Vorland des Kauka-

-us siedelnd, heute von den Russen ins Gebirge zu- .

rückgedrängt. Gehören zur Urkevßlkerung des Kaukanus;

Mohammecaner, kriegeniech- Durch altüberkcmmene

Sitten, die zum Tefi

Dolschewismus überdauert
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haben,streng von den hussen unterschieden.

T=c h uwa sc he n

Anzahl: 1.377.930. Bauerliches turksprachiges Volk im Volga-

gebiet, westlich Nishni Nowgorod (Gorki) in gerchlos-

senem Siedlungsraum.

Tu r k m e n e n

Anzahl: 8ll.763. Turkegtanisches Volk, turksprachig, aber

rasgisch durch Langsch:deligkeit und höheren Körper-

wuchs von Üsheken und Kasachen unterschieden, Sehr

kriegerisch. Zum Teil Nomaden, zum Teil Baumwoll-

bauern. In kleiner Gruppe im Kaukasus anzutreffen.

Mohammedaner.

Ukrainer

Anzahl: 36.259.l04. Verkreitungsgebiet: Ukraine, darüber

hinaus als bauerliche Siedler im Wolgagebiet, Nord-

kaukasus, Sitirien, Griechisch-orthodox, teils grie-

chisch-uniert (soweit aus Galizien). Vorwiegend bäu-

erliches Volk. Der städtische Bevölkerungsteil unter-

lag stärkerem russischem Einfluß.

Uebeken

Anzahl: 4.844.02l. Turkestenirches Volk, turksprachig, sess-

hafte Bauern und Städter alter Kultur mit.ausgepräg-

tem EigenbewuBtsein, Mohammedaner, Als masggeblichs-

tes Volk Turkestans gtarke Jinflüße auf die anderen

turkestanischen Stamme. Im rassischen Typ den Per-

sern verwandt, in Verbindung mit den Kasachen zu -

weilen mongoloide Einschläge aufweisend.

U d_m u_r_t e n (otjeken)

Anzahl: 605.673. Tolga-Ural-Volk, Ostfinnischer Stamm, Bauern-

volk, im Kamagebiet.(vgl.des über die Lordwinen

Gesagte):

We iss ru t he ne n

Anzahl: 6.423.53l. Verbreitungsgebiet:Oberlauf der Düna, des

Injerr und der lemel. Zu 4/5 orthodox,1/5 römisch-

katholisch; ausgesprochen bauerliches slawigches Volk,

das durch die Unterdrüekung durch Kussen und.Polen in

seinen nationalen Kußerungen stark gehemmt ist.
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Abschrift
Oberkommando der Wehrmacht
Az. 2 f 24.90 a Iriegsgef.
Berlin-Schöneberg, d.14.1o.41
__IbG/IV,2)IIr6577/41
Betr,: Behandlung von Angehörigen fremden Volkstums
aus den Sowjet-Kriegsgefangenen.
Bezug:
OKW/Kriegsgef. IV, 2 Nr. 2664/4l v. 7.8,
11
1
11
Nr. 1463/41 v.20.8.
41
11
11
Nr. 1461/41 v.25.8.
. "
11
11
ir. 1433/41 v. 9.9.
-1 Anlage-
Je nach dem Voranschreiten der Operationen im
Osten waren Einzelbestimmungen über die Behandlung der.
Minderheiten gegeben worden, deren Zusammenfassung
zweckdienlich erscheint.
Unter Aufhebung der Bezugsverfügungen wird daher
folgendes befohlen:'
I. Allgemeines.
Jeder im Kriegsgefangenenlager eintreffende Ge-
fangenentransport ist sofort nach folgenden Volkstums-
zugehörigen durchzuprüfen und die betreffenden Volks-
tumszugehörigen sind umgehend von denianderen Kriegs-
gefangenen auszusondern:
Volksdeutsche,
Ukrainer,
Weißruthenen,
Polen,
Litauer,
Letten,
Esten,
Rumänen,
Finnen,
Georgier,
Für die sogenannten "Asiaten" verbleibt es bei der bis-
herigen Regelung, wonach diese vom Abtransport ins
Reich auszunehmen sind, soweit nicht in Einzelfällen
aus Abwehr- oder sonstigen politischen Gründen einzelne
Asiaten ausgesondert und auf Befehl OKW in Sonderlager
überführt werden, Der Begriff "Asiaten" wird voraus-
sichtlich im Zuge der weiteren Operationen eine weit-
gehende Unterteilung erfahren. Einzelheiten hierzu
-2
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werden zu gegebener Zeit befohlen werden.

Schon jetzt sind in den Gebieten der Vehrmacht-

befehlshaber Osthnd und Ukraine, im Gen.Gouvernement

und Wehrkreis I die Angehörigen folgender Volksstämme:

Kaukasier,

Aserbeidschaner,

Armenier,

Nordkaukasier,

Turkmenen,

nach Möglichkeit in besonderen Lagern je nach ihrem

Volkstum getrennt unterzubringen,

II. Entlassung von Minderheitsangehörigen.

Zur Entlassung kommen zunächst nur:

Volksdeutsche

Ukrainer

Weissruthenen

Litauer

Letten

Esten.

Ihre Entlassung ist mit allen Mitteln zu beschleu-

nigen, um sie einerseits für den Arbeitseinsatz in den

neubesetzten Ostgebieten verwenden zu können, anderer-

seits um bei den zu erwartenden weiteren lassenanfall

sowjet.Kriegsgef, die Lager für Neuaufnahmen freizu-

machen.

Die zu Entlassenden sind im Einvernehmen mit

den Einsatzkommandos des SD durch die Abwehr eingehend

auf ihre politische Zuverlässigkeit zu überprüfen. Auf

OKW/Kriegsgef. Nr, 3o58/4l geh, wird verwiesen, Deutsch-

feindliche Elemente, Juden usw, sind von der Entlassung

auszuschließen,

Bei Berufssoldaten_ (Offiziere, Unteroffiziere u.

Mannschaften) sowie bei Reserveoffizieren ist im all-

gemeinen von einer Entlassung abzusehen, da Angehörige

der Minderheiten im allgemeinen nur dann aktive Sol-

daten oder Reserve-Offiziere wurden, wenn sie vom bol-

schewistischen Standpunkt aus als politisch zuver-

lässig galten, Eine Entlassung dieser Gruppen kann nur

de    d a 

politisch als im dewtschen Interesse liegend ange-

sehen wird.

4
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lassung so lange auszunehmen, bis auf Grund ärztlicher

Untersuchung feststeht, daß die Entlassung seuchen-

polizeilich unbedenklich ist,

Jeder Kr,Gef. ist vor der Entlassung zu entlausen,

Die Entlassung von Kr.Gef, weissruthenischer Na-

tionalität ist besonders sorgfältig durchzuführen. Da

ein großer Prozentsatz von Juden und Polen im Gebiet

Veissruthenien wohnt, ist bei der Prüfung der Volks-

tumszugehörigkeit strengster Maßstab anzulegen, Die

Entlassung darf grundsätzlich nur dann erfolgen, wenn

der Vehrmachtbefehlshaber Ostland und der Befehlshaber

des rückwärtigen Heeresgebiets litte die Entlassung von

Veissruthenen in die Ihnen unterstellten Gebiete aus-

drücklich freigegeben haben (wird von OKw zur gegebenen

Zeit an die unterstellten Dienststellen mitgeteilt).

III.Durchführung der Entlassung.

A) In den Gebieten der Wehrmachtbefehlshaber, im

Generalgouvernement und im Wehrkreis I:

1, V o l k s d e u t s c h e .

Im Einvernehmen mit dem Reichsminister für die

besetzten Ostgebiete sind in die Gebiete der

Jehrnachtbefehlshaber Ostland und Ukraine und

des Gen.Gouvernements nochmals Kommissionen ent-

sandt worden, die eine Durchprüfung der sowjet.

Kr,Gef, auf Vollsdeutsche zur Aufgabe haben. Die

von den Kommissionen Aussortierten sind aus der

Kriegsgefangenschaft zu entlassen und, sofern sie

nicht in ihre Heimat entlassen werden können, im

Lagerdienst als Dolmetscher usw, zu vervenden.

2.

Ukrainer.Litauer,Letten

und E s t e n ,

sind nach ihren Heimatgebieten zahlenmässig in

den Lagern zusammenzufassen. Die auf die einzel-

nen Ve:valtungsdiehststellen (Wehrmachtbefehls-

haber Ostland, "ehrmachtbefehlshaber Ukraine, rück-

wärtiges Heeresgebiet Nord, Mitte und Süd, Gen,

Couvernement) entfallenden Minderheitsangehörige

sind diesen Dienststellen sofort zahlenmässig

-4-*
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(nicht namentlich) anzubieten, nöglichst unter An-

gabe der Heimatbezirke. Die Entlassung darf erst erfol-

gen, wenn die empfangenden Verwaltungsdienstatellen die

Kr.Gef. unter Angabe eines einheitlichen Zielortes, z.B.

eines in ihrem Bereich befindlichen Kr.Gef.Lagers ab-

gerufen haben. Die Vorbereitung der Entlassung muß die

Gewähr dafür bieten, daß die zu Entlassenden nicht etwa

in einen solchen Lager wieder festgehalten werden. Die

Heimsendung dorthin kat alsdann unverzüglich, und zwar

in geschlossenen Kolonnen unter Bewachung zu erfolgen,

Zur Bewachung auf dem Marsch sind weitgehend zuverlässige

Elemente aus den linderheitsangehörigen selbst heranzu-

ziehen (Mitglieder der Lagerpolizei usw.), Grundsätzlich

ist Landmarsch zu wählen, Bahntransporte nur, falls

Landmarsch nicht durchführbar.

Entlassungsausweis nach dem in OKW/Kriegsgef, IV, 2

Nr, 2664/41 geh, als Anhalt gegebenen Muster ist für

jeden einzelnen Kr.Gef, zweisprachig auszustellen (s.

Anlage).

3. Für W e i s s r u t h e n e n gilt die Sonderanweisung

wie unter II).

Einzelentlassungen sind nur insowait zulässig, als

die Kr,Gef. in unmittelbarer Nähe der Lager ansässig sind.

Auch hier ist streng darauf zu achten, daß die öffent-

liche Sicherheit und Ordnung nicht gefährdet wird,

B. Im Altreich:

Die in das Altreich überführten Minderheitsangehörigen

können im Hinblick auf die Transyortlage und die große An-

zahl der Minderheitsangehörigen im Augenblick noch nicht

in-ihre Heimat entlassen werden. Die lettischen, litau-

ischen und estnischen Volkstumsangehörigen sind im Lager

Stablack zu samneln und dort nach den unter II gegebenen

Richtlinien durch eine im Einvernehmen zwischen OKW und

dem linisterium für die besetzten Ostgebiete eingesetzten

Kommission zu prüfen, Mit den als Volkstumszugehörige An-

erkannten ist sinngemäss wie unter III A) 2, zu verfahren

(Anbietung an Wehrmachtbefehlshaber bzw, rückw,Heeresgebiete

Nord und Mitte, Abrafgdirch diese unter Angabe eines Sammal-

punktes).

75719
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Nichtanerkannte sind dem Sowjet.Kr,Gef.Lager II F
Hemmerstein zuzuführen.
Sofern in den Lagern des Reichs noch vereinzelte
Volksdeutsche festgestellt werden sollten, ist mit ihnen
wie unter III A) 1. zu verfahren.
U k r a i n e r und y'e i s s r u t he n e n
sind bis zu ihrer endgültigen Entlassung in Arbeit ein-
zusetzen und nach ihrem Volkstum getrennt in besonderen
Arbeitskommandos zusammenzufassen, Sie müssen auf Abruf
durch OKW zur Entlassung in ihre Heimat verfügbar sein.
Verteiler:
Wehrmachtbefehlshaber Ostland, Riga
Kommandeur der K..Gef, b.V.Bef.Ostland, Riga
mit 25 NA für Stalags und Asten usw,
Vehrmachtbefehlshaber Ukraine, Rowno
Komnandeur der Kr.Gef. b.V.Bef.Ukraine,Berditschew,
mit 25 HA für Stalags u. Asten usw.
Militärbefehlshaber im Gen.Gouvernement
Kommandeur der Er.Gef.z.b.V. im Gen.Gouvernement,Lublin
mit 25 JA für Stalags und Asten usw.
Kommandeur der Kr.Gef.im Vehrlreis I,Königsberg,
mit 25 NA für Stala s und Asten usw.
Vehrkreis-Edo. I-XIII,XVII, XVIII, XX, XXI
mit NA für Stalags und Asten
Luftgaukommando II, XI, XII m.NA Pür die Lager
Marinestationskommando der Nordsee,V'haven) mit HA für
der Ostsee,Kiel
 die Lager
Kommandanten-Lehrgang Stalag II D Stargard OKH/Gen, Qu
Ministerium für die besetzten Ostgebiete
Reichsführer : und Chef der Deutschen Polizei
Reichsarbeitsministerium
Auswärtiges Amt
Generalgouverneur Erakau
OKy/ürSt/L zugl. für spätere Verfügungsstäbe Breslau
u. Franifurt/0.
je 5 NA
11
I A
11
"
AbW. III
"
AVA/Insp.Kriegsgef.
Reserve
15 Stuck
Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht
Im Auftrage:
gez. Breyer
Oberstleutnant



Muster als Anhalt

D

E n t l a s s ung s a u s we i s

Der Kriegsgefangene:

(Dienstgrad, Vor- und Zuname)

Nationalittt: .....

wohnhaft in

(Ort und nächstgrößere Stadt).

geboren an: . . . . . . . in

••• •••• •• 

(Geburtsort u,nächstgrößere

Stadt)

ist aus der deutschen Kriegsgefangenschaft nach . . • . .

unter folgenden Bedingungen zu entlessen:

l. Der Kriegsgefangene hat sich jeder feindseligen Hand-

lung gegen das Deutsche Volk, insbesondere gegen die

deutsche Wehrmacht und gegen die mit Deutschland ver-

bündeten oder befreundeten Nationen zu enthalten.

2, Er hat sich auf dem lürzesten Wege ungehend in seinen

Bestimmungsort zu begeben und sich innerhalb von 8 Tagen

bei der nächsten deutschen Dienststelle zu nelden.

3. Anderungen des Aufenthaltsortes sind nur mit Genehmigung

deutscher Dienststellen durchzufülren.

4. Er hat diesen Ausweis stets bei sich zu tragen und auf

Verlangen jeden deutschen Wehrmachtangehörigen vorzuzei -

gen.

5. Ist der Kriegsgefangene in seinem Leimatort entlassen,

so hat er bei der Meldung gemäss Ziffer 2) seine nili~

tärischen Ausrüstungs- und Unifornstücke abzugeben.

Dienststempel

der entlassenden

Dienststclle

-----

(Dienstgrad, Dienststellung)

Mir ist eröffnet worden, daß ich bei Nichtbefolgung

obigen Befehls bit dem Tode bestraft worde (Unterschrift).

Der entlassene Kriegsgefangene hat sich an . . . • • .

in. . .

. . . . . .bei . . . . . . . . . gemcldet.

Ort

Dienststelle

Diers tstempel

(Dienstgrad, Dienststeliung)


